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Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
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zeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802). 
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Textliche Festsetzungen  
 

zur 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes „Grautenbach - Riedbosch“ der 
Stadt Bühl, Gemarkung Altschweier 
 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes planungsrechtlich festgesetzt:  
 
 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
Mischgebiet (MI) § 6 BauNVO 

 
Zulässig sind: 

 

 Wohngebäude, 

 Geschäfts- und Bürogebäude, 

 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, 

 sonstige Gewerbebetriebe, 

 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke. 

 
Unzulässig sind: 

 

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen, 

 Vergnügungsstätten. 
  

Auf dem als Mischgebiet festgesetzten Teil des Grundstücks Flst.Nrn. 1468/3 ist die festge-
setzte Nutzung erst nach dem Nachweis der Befreiung nach § 8 der Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“ vom 28.10.2002 i.V.m. § 54 Abs. 1 NatSchG und § 67 
Abs. 1 BNatSchG zulässig (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 BauGB). 
 
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB) 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist als Planeintrag durch die Grundflächenzahl (GRZ) i.V.m. 
der maximalen Höhe baulicher Anlagen (Wand- und Firsthöhe WH und FH) festgesetzt.  
 
 
2.1 Grundfläche (§ 19 BauNVO) 
 
Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird mit 0,35 festgesetzt.  
Räumliche Bezugsgröße für die Ermittlung der zulässigen Grundflächenzahl ist der als Bau-
grundstück festgesetzte Teil des Baugrundstücks. 
 
Die zulässige Grundflächenzahl darf durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten An-
lagen ausnahmsweise bis zu einer GRZ von 0,95 überschritten werden. 
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2.2 Höhe baulicher Anlagen (§§ 18 BauNVO) 
 
Für die Höhe baulicher Anlagen gilt die durch Planeintrag festgesetzte Wandhöhe (WH) und 
Firsthöhe (FH) als Höchstmaß. 
 
Die Höhenlage der baulichen Anlage wird durch die im Bebauungsplan festgesetzten Kanal-
deckelhöhen (KD) der Erschließungsstraße in Meter über Normalhöhennull (NHN) nach dem 
Deutschen Haupthöhennetz 2016, Status 170, als unterer Höhenbezugspunkt bestimmt. Es 
gilt der dem Baugrundstück, bezogen auf die Erschließungsseite, nächstgelegene Höhenbe-
zugspunkt. Sind zwei oder mehrere Höhenbezugspunkte heranzuziehen, gilt das arithmeti-
sche Mittel der beiden Höhenbezugspunkte.  
 
Als oberer Höhenbezugspunkt zur Bemessung der Wandhöhe gilt der Schnittpunkt der Au-
ßenwand mit der Oberkante der Dachhaut. 

 
Die Firsthöhe ist der Schnittpunkt der Oberkante Dachhaut der geneigten Hauptdachflächen. 
Die maximale Firsthöhe entspricht dem obersten Gebäudeabschluss des Gebäudes.  
 
 
 
3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB) 
 
3.1 Es gilt die abweichende Bauweise a: 

Halb-offene Bauweise; einseitiger seitlicher Grenzanbau, die Länge der Gebäude darf 
50 m überschreiten. 

 
 
3.2 Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Baugrenzen 

im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.  
 
 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Dachüberstände um bis zu 0,50 m über-

schritten werden. 
 
 
 
4. Flächen für Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO) 
 
4.1 Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen zulässig. 
 
 
4.2 Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 und 3 BauNVO können als Ausnahme auch außer-

halb der überbaubaren Grundstückflächen zugelassen werden. 
 
 
 
5. Flächen für Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 BauNVO) 
 
5.1  (Überdachte) Stellplätze gemäß § 12 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen zulässig.  
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5.2 Garagen und Carports gemäß § 12 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig.  

 
 
 
6. Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 4 und 6 BauGB) 
 
Bis zur Entwurfsfassung wird die zulässige Ein-/ Ausfahrt entlang der Bühlertalstraße geprüft 
und abgestimmt sein.  

 

7. Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

 
7.1 Die private Grünfläche PG1 mit der Zweckbestimmung „Wiese“ dient der Freihaltung 

verbleibender unbebauter und begrünter Flächen im Landschaftsschutzgebiet sowie der 
landschaftlichen Einbindung des Mischgebietes am Siedlungsrand.  
Bauliche Anlagen sind unzulässig. Somit sind auch Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 
bis 3 BauNVO sowie Stellplätze, Carports und Garagen gemäß § 12 BauNVO unzuläs-
sig.  
 
Ausnahmsweise können bauliche Anlagen für Lärmschutzmaßnahmen zugelassen wer-
den, sofern die Erforderlichkeit hierfür nachgewiesen wird. 

 
 
7.2 Die private Grünfläche PG2 mit der Zweckbestimmung „Randgrün“ dient der Eingrü-

nung des Werkstattgeländes zur freien Landschaft und zum angrenzenden Wohngebiet. 
Bauliche Anlagen sind unzulässig. 

 
 
 

8. Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

 
Die Fläche L ist gemäß Planeintrag mit einem 2 m breiten Leitungsrecht südlich entlang der 
Leitung zugunsten des Versorgungsträgers zu belasten. Für Unterhaltungs- und Wartungsar-
beiten ist die Zugänglichkeit zu jeder Zeit zu gewährleisten.  
 
Der Leitungsträger oder dessen Rechtsnachfolger ist berechtigt, die unmittelbar an das private 
Grundstück Flst-Nr. 3699 angrenzende Leitung zu betreiben, zu unterhalten, zu erneuern, zu 
verändern sowie hierzu jederzeit das Grundstück zu betreten. Die mit dem Leitungsrecht be-
lastete Fläche ist von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freizuhalten.  

 
 
 
9. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft i.V.m. 
Bindungen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 16d, 20, 25a und 25b und 
Abs. 1a BauGB) 
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9.1  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
 

Die nachfolgenden Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft dienen dem naturschutzrechtlichen Ausgleich.  
 
9.1.1 Fettwiese (M1) 
 

Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Wiese“ auf den Flurstücken 1468/7 
und 3699 ist als Fettwiese anzulegen und zu unterhalten. Befestigte Flächen innerhalb 
dieser Wiesenflächen sind zuvor zu entsiegeln und fachgerecht zu rekultivieren. 

 
9.1.2 Extensive Dachbegrünung (M2) 

 
Flachdächer sind extensiv zu begrünen. Die Stärke des Dachbegrünungssubstrats ober-
halb einer Drän- und Filterschicht hat mindestens 10 cm im gesetzten Zustand zu betra-
gen. Anlagen zur solaren Energiegewinnung sind zulässig.  

 
 

9.2 Niederschlagswasserbewirtschaftung 
 
Das anfallende Niederschlagswasser ist vorzugsweise auf dem eigenen Grundstück schadlos 
für Dritte zu versickern. 
Sollte dies aus geotechnischen Gründen nicht möglich sein, kann die Entwässerung über eine 
zwischengeschaltete Retentionszisterne und einem Anschluss an den städtischen Regenwas-
serkanal erfolgen. 
  

Das Fassungsvermögen der Retentionszisterne muss min. 50 l/m² projizierte Dachfläche be-
tragen. 
Je Grundstück ist eine Regenwasserzisterne mit mind. 4 m³ Fassungsvermögen zu errichten.  
Von diesem Volumen müssen mind. 3 m³ bzw. ¾ der Zisternengröße als Rückhalteraum ein-
gerichtet sein. 
Der Drosselabfluss der Rückhaltung ist auf 0,7l/s zu begrenzen.    
 
 
9.3 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
 
Pro angefangene 300 m² als Mischgebiet festgesetzte Grundstücksfläche ist mindestens ein 
Laubbaum gemäß Empfehlungsliste zu pflanzen, dauernd zu pflegen und bei Abgang inner-
halb eines Jahres durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen. Zeichnerische Anpflanz-
bindungen werden auf die nachzuweisenden Bäume angerechnet. 
 
Zeichnerisch festgesetzte Baumstandorte können in Abhängigkeit von den Erfordernissen der 
Erschließungsplanung sowie des Nachbarrechts um bis zu 2 m verschoben werden.  
 
 
9.4 Klimanagepasste und ökologische Freiflächengestaltung  
 
Die nicht überbauten Flächen (definiert als Größe des Baugrundstückes abzüglich der zuläs-
sigen Gesamtversiegelung nach § 19 Abs. 4 BauNVO) sind mit Stauden, Sträuchern, Rasen 
u.ä. vegetationsbedeckt, möglichst naturnah zu bepflanzen und extensiv zu pflegen, insekten-
freundlich und wasserdurchlässig anzulegen. Das Anlegen von Kies-, Stein- und Schottergär-
ten ggf. in Kombination mit darunterliegenden wasserdichten und nicht durchwurzelbaren Fo-
lien ist nicht zulässig. 
 
Dem Baugesuch ist ein Freiflächengestaltungsplan beizufügen. Die Bodenversiegelung ist auf 
das unabdingbare Maß zu beschränken.  
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Örtliche Bauvorschriften  
 
des Bebauungsplanes „Grautenbach - Riedbosch“, 3. Änderung der Stadt Bühl, in Bühl-
Altschweier 
 
Genehmigungsfreie Anlagen haben die Örtlichen Bauvorschriften zu beachten. 
 
 
1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 
1.1 Dachform und -neigung 

 
Als Dachneigung sind zulässig  

 

 bei Sattel- und Walmdächern 25° bis 35°,  

 bei begrünten Flachdächern bis 5°. 
 

Der Dachüberstand darf 1,50 m nicht überschreiten. 
 
 
1.2 Dachaufbauten/ Dacheinschnitte 

 
Die First- bzw. Schnittlinie der Dachflächen der Gauben muss mindestens 1,00 m unter 
der Firstlinie des Hauptdaches liegen.  
 
Unterhalb der Gaube hat die Dachhaut in einer Breite von drei Ziegelreihen, mindestens 
jedoch 0,50 m breit durchzulaufen.  
 
Sonstige und übereinanderliegende Dachaufbauten sowie Dacheinschnitte sind 
unzulässig. 
 
Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind zulässig. 
 
 

1.3 Dacheindeckung 
 

Als Dacheindeckung geneigter Dachflächen sind Materialien in ziegelrot bis rotbraun 
sowie in hell- und mittelgrau zulässig. Flachdächer und flach geneigte Dächer sind 
extensiv zu begrünen (Substratschicht mindestens 10 cm hoch). Hierzu Textliche 
Festsetzung 9.1.2. 
 
Dachverglasungen sind bis zu einem Drittel der Dachflächen zulässig. 

 
Unzulässig sind glänzende und reflektierende Materialien. 
 

 
1.4 Außenwände 

 
Als Material für die Ansichtsflächen der Außenwände von Gebäuden sind nur helle 
Putzflächen zulässig: (Farbnuance NCS S 2030-S für Fassade und Farbnuance NCS S 
5030-S für Sockel/ alle Farbfamilien). 
 
An den Außenwänden sind vertikale Solarenergie- und Photovoltaikanlagen zulässig; 
geneigte Elemente sind unzulässig.  
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2. Werbeanlagen  
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

  
2.1 Allgemein  
 

Werbeanlagen sind nur an den Gebäuden selbst oder innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig.  

 
Schriftzüge gelten als eine Werbeanlage.  
 
Unzulässig sind  

 

 Werbeanlagen mit Blink- bzw. Wechselbeleuchtung  

 Lichtwerbung in grellen Farben  

 Werbepylone (Werbetürme)  
 
 
2.2 Werbeanlagen an Wandflächen 

 
Werbeanlagen an Wandflächen dürfen die äußeren Umrisse des Gebäudes nicht 
überschreiten.  
 
Die zulässige Größenfestsetzung für Webeanlagen beträgt maximal 15 m².  
 

 
2.3 Freistehende Werbetafeln 

 
Freistehende Werbetafeln sind unzulässig.  
 
Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind im Mischgebiet Werbetafeln bis zu 
einer Höhe von max. 4,50 m zulässig. Die Summe der Größe der Werbeflächen beträgt 
dabei maximal 6,5 m².  
Der untere Höhenbezugspunkt liegt bei 149,00 m ü NN. 

 
 
2.4 Fahnenmasten 

 
Fahnenmasten sind im Mischgebiet mit einer Höhe von bis zu 6,00 m zulässig.  
 
 
 

3. Geländeaufschüttungen und -abgrabungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

 
Geländeaufschüttungen dürfen maximal so hoch ausgeführt werden, dass nach Fertigstellung 
des Geländeoberflächenbelages die Höhe der Erschließungsstraße bzw. des Gehweges nicht 
überschritten wird.  
 
Aufschüttungen und Abtragungen bedürfen auch für die in Nr. 11 e des Anhanges zu § 50 
Abs. 1 LBO genannten Maße einer baurechtlichen Genehmigung.  
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4. Einfriedungen  
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)  

 
4.1 Landschaftsschutzgebiet 
 

Die im Landschaftsschutzgebiet liegende private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Wiese“ darf zur freien Landschaft nicht eingefriedet werden. 

 
 
4.2 Übriger Geltungsbereich  
 

Im Vorgartenbereich (definiert als Fläche zwischen Erschließungsstraße bis zur stra-
ßenzugewandten Baugrenze) und entlang öffentlicher Wege sind Einfriedungen bis zu 
einer Höhe von maximal 1,80 m Höhe in folgender Form zulässig:  

 

 freie Gehölzpflanzungen und Naturhecken gemäß der Pflanzliste,  

 Draht-, Stabgitterzäune und Holzzäune, wenn sie vollständig eingegrünt sind und 
mindestens 10 cm Bodenfreiheit haben, 

 Gabionen, Stelen und Steinwände. 
 
Die oben genannten geschlossenen Einfriedungen sind nur in Kombination mit Pflanz-
bereichen zulässig:  

 

 Länge einer geschlossenen Einfriedigungseinheit max. 5,00 m, 

 Summe aller (geschlossener) Einfriedigungseinheiten auf einer 
Grundstücksseite maximal 15,00 m, jedoch nicht mehr als 50% der 
Grundstückslänge, 

 die Pflanzbeete zwischen den Einfriedigungseinheiten müssen eine Länge von 
mindestens 2,50 m haben,  

 die Länge des Grün-/Pflanzanteils muss gegenüber der gesamten 
(geschlossenen) Einfriedigungseinheit mindestens 50 % betragen.   

 
An Grundstücksgrenzen, die an den Außenbereich angrenzen, sind Einfriedungen nur 
mit frei wachsenden Hecken aus heimischen und standortgerechten Sträuchern und 
Bäumen gemäß der Pflanzliste zulässig. 

 
 
 
5. Außenantennen  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)  
 
Für alle Gebäude ist jeweils eine Antennen- oder Parabolanlage zulässig.  
 
 
 
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO)  
  
Ordnungswidrig handelt derjenige, der diesen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 
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Hinweise und nachrichtliche Übernahmen  
 
zur 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes „Grautenbach – Riedbosch“ der 
Stadt Bühl, Gemarkung Altschweier 
 
 
1. Artenschutzrechtliche Hinweise für in der Abriss-/ Baugenehmigung erforderliche 

Nebenbestimmungen 
 
Möglicherweise entwickeln sich die Flächen von Baufeldern zu einer Eidechsen-Habitatfläche, 
sollten sie nicht zeitnah bebaut werden und länger brach liegen. Eine Zuwanderung ist aus der 
südlich angrenzenden freien Landschaft möglich und kann bereits kurzfristig erfolgen, sobald 
ein Vegetationsaufwuchs einsetzt. Falls die Bebauung nicht zeitnah realisiert wird, ist das Flst-
Nr. 1468/3 zur Vermeidung einer Artenansiedlung bis zur Bebauung entweder weiterhin vege-
tationsarm zu halten oder es ist ein Schutzzaun (Reptiliensperrzaun) zu errichten, der verhin-
dert, dass Tiere einwandern. 
 

 
2. Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bühlertal“ vom 28. Oktober 2002 
 
Das Plangebiet liegt teilweise im Bereich der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bühlertal“ 
vom 28. Oktober 2002. 
 
Die Ge- und Verbote der Schutzgebietsverordnung sind einzuhalten. 
 
Zur Realisierung des Bauvorhabens auf dem Grundstück Flst-Nr. 1468/3 wird in das durch 
Rechtsverordnung festgelegte Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“ eingegriffen.  
 
Dafür ist eine naturschutzrechtliche Befreiung erforderlich. Die naturschutzrechtliche Befrei-
ung nach § 8 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“ vom 28. Oktober 
2002 in Verbindung mit § 54 Abs. 1 NatSchG und § 67 Abs. 1 BNatSchG ist vom Grundstück-
seigentümer rechtzeitig VOR dem Eingriff bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Rastatt zu beantragen. Trotz vorgesehener Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
führt das Vorhaben zu geringen nachteiligen Umweltauswirkungen für die Belange von Natur 
und Landschaft, insbesondere für das Schutzgut Tiere und Pflanzen aufgrund der Freiflächen- 
und Lebensraumverluste und das Schutzgut Boden aufgrund der Versiegelung und Flächen-
befestigung. Für den Ausgleich sind insbesondere eine Dachbegrünung, die Anlage von Wie-
sen- und Baumpflanzungen vorgesehen. Der Ausgleich wird vollständig innerhalb des Plan-
gebietes erbracht. 
 
 
3. Entfernen des Baumbestandes außerhalb der Brutzeit 
 
Eine Fällung der Gehölze bzw. Baufeldräumung darf nur innerhalb der gesetzlich erlaubten 
Fristen (1. Oktober bis 28. Februar) durchgeführt werden, oder es wird vorab gutachterlich 
eine Besatzfreiheit festgestellt. 
 
 
4. Naturschutzrechtliche Hinweise für die fachgerechte Pflege der privaten Grünfläche 

mit der Zweckbestimmung „Wiese“ – Ausgleichsmaßnahme M1 im Landschafts-
schutzgebiet 

 

Die im Landschaftsschutzgebiet liegende private Grünfläche ist dauerhaft als Wiesenfläche an-
zulegen, 2x im Jahr zu mähen und das Mahdgut abzuräumen. Das Ausbringen von Dünge- 
und/oder Pflanzenschutz- mitteln ist unzulässig.  
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5 Dachbegrünung und Photovoltaik 

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf begrünten Dächern ist möglich. Aus der Kombina-
tion von Dachbegrünung und solarenergetischer Nutzung können sich gegenseitige Synergie-
effekte wie etwa die Senkung von Temperaturspitzen und damit ein höherer Energieertrag von 
Photovoltaikmodulen ergeben. Beide Komponenten müssen jedoch hinsichtlich ihrer dauerhaf-
ten Funktionsfähigkeit aufeinander abgestimmt sein. 

Bei der Installation von Photovoltaikanlagen und Anlagen zur solarthermischen Nutzung auf 
der Dachfläche empfiehlt sich eine „schwimmende“ Ausführung ohne Durchdringung der 
Dachhaut. Entsprechende Unterkonstruktionen (zum Beispiel spezielle Drainageplatten) er-
lauben die zusätzliche Nutzung der Begrünungssubstrate als Auflast zur Sicherung der Solar-
anlage gegen Sogkräfte. 

Die Solarmodule sind in aufgeständerter Form mit ausreichendem Neigungswinkel und verti-
kalem Abstand zur Begrünung auszuführen. Dadurch ist in der Regel sichergestellt, dass die 
Anforderungen an eine dauerhafte Begrünung und Unterhaltungspflege erfüllt sind. Flache In-
stallationen sind zu vermeiden oder mit ausreichendem Abstand zur Bodenfläche auszufüh-
ren, sodass auch hier eine Begrünung darunter möglich bleibt und die klimatische Funktion 
nicht unzulässig eingeschränkt wird. 

 
Die Ausführung ist unter Beachtung der Richtlinie der Forschungsgesellschaft für Landschafts-
bau Landschaftsentwicklung e.V. (FLL) für Planung, Bau und Instandhaltung von Dachbegrü-
nungen in der jeweils aktuellen Fassung vorzunehmen. 
 
 
6. Schutz von Mutter- und Oberboden 
 
Der Schutz von Mutter- und Oberboden erfolgt gemäß den einschlägigen Bestimmungen und 
Richtlinien (DIN 18300, DIN 18915, DIN 19639, RAS-LP 2, ZTVLa-StB 05, § 202 BauGB). 
 
Der Oberboden soll während der Bauphase durch getrenntes Abschieben und Lagern in ei- 
ner Miete bis zum Wiederaufbau in die Grünflächen geschützt werden (Mietenhöhe ≤ 2 m und 
Zwischenbegrünung bei Lagerungsdauer über 2 Monate, siehe auch DIN 18915, 19639). Die 
Miete darf nicht durch Befahren o.ä. belastet werden. Bevor der Oberboden aufgetragen wird, 
soll der im Zuge der Baumaßnahmen durch Befahren, Materiallagerung etc. verdichtete Unter-
boden tiefengelockert werden. Sollte nicht nutzbarer Erdaushub anfallen, sind vor einer Depo-
nierung andere Verwertungsmöglichkeiten (z.B. Erdaushubbörse, Recyclinganlagen) zu prü-
fen. Bei trockener und windiger Witterung ist während des Baus freiliegender Oberboden bei 
Bedarf zu befeuchten, um Staubentwicklung zu vermeiden. Im Falle eines Ölunfalls im Zuge 
der Erdbauarbeiten ist der Boden auszutauschen und fachgerecht zu entsorgen. 
 
Die neuen Vorgaben des § 2 (3) Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) zur 
Erstellung eines Bodenschutzkonzepts (ab 0,5 ha) und einer bodenkundlichen Baubegleitung 
(ab 1 ha) müssen aufgrund der geringen Größe der Eingriffsflächen nicht berücksichtigt wer-
den. 
 
 
7.  Verfüllungen, Auffüllungen und Geländemodellierungen 
 

Soweit Verfüllungen, Auffüllungen und Geländemodellierungen vorgenommen werden, sind 
bei der Verwertung (das Auf- und Einbringen) von aufbereiteten mineralischen Bau- und Ab-
bruchabfällen (Recyclingmaterial) oder Böden in Baden-Württemberg die gültigen technischen 
Hinweise anzuwenden. 
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 Mitteilung des Umweltministeriums Baden-Württemberg „Vorläufige Hinweise zum 
Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ vom 13.04.2004, 

 Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung 
von Abfall eingestuftem Bodenmaterial, 14.03.2007 Az. 25-8980.08M20 Land/3. 

 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Niveauausgleichsmaßnahmen, Verfüllungen oder 
Auffüllungen durchgeführt werden, darf nur unbelasteter kulturfähiger Bodenaushub zum Ein-
bau kommen. Es dürfen ausschließlich Materialien zu Einbau kommen, die nach der Bundes-
bodenschutz- und Altlastenverordnung die Vorsorgewerte für Böden bzw. den Zuordnungs-
wert Z 0 der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall 
eingestuften Bodenmaterial (VwV Boden) einhalten. 
 
 
8.  Durchwurzelbare Bodenschicht 
 
Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (z. B. gärtnerische Nutzung, Grünflä-
chen) sind die Vorsorgewerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung bzw. die Zu-
ordnungswerte 0 (Z 0) der vorgenannten Verwaltungsvorschrift für Bodenmaterial einzuhalten. 
 
 
9.  Natürliche Bodenstruktur 
 
In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden, 
um die natürliche Bodenstruktur vor einer erheblichen und nachhaltigen Veränderung zu schüt-
zen. 
 
 
10.  Baulärm 
 
Es sind technisch einwandfreie, lärmgedämmte Baumaschinen und Baufahrzeuge mit hohen 
Anforderungen an den Schadstoffausstoß (technisch neuster Stand) einzusetzen. 
 
 
11.  Niederschlagswasser 
 
Die schadlose dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser ist erlaubnisfrei. Nieder- 
schlagswasser wird schadlos beseitigt, wenn es flächenhaft oder in Mulden auf mindestens 30 
cm mächtigen bewachsenen Boden in das Grundwasser versickert wird. Sollen andere Versi-
ckerungsvarianten zur Ausführung kommen, ist vom Bauherrn eine wasserrechtliche Geneh-
migung bzw. Erlaubnis beim Landratsamt Rastatt zu beantragen. 
 
 
12.  Archäologische Denkmalpflege 
 
Sollten in Folge der Planungen bei der Durchführung von Erdarbeiten bisher unbekannte ar-
chäologische Funde und Befunde entdeckt werden, sind diese dem Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Ref. 26 umgehend zu melden. Die Fundstelle ist bis zu vier Werktage nach der 
Fundanzeige unberührt zu lassen, wenn nicht eine Verkürzung der Frist mit dem Ref. 26 ver-
einbar wurde (§ 20 DSchG i.V.m. § 27 DSchG). 
 
 
13.  Erneuerbare Energien 
 
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) des Bundes gilt für alle neuen Wohn- und Nichtwohnge- 
bäude. Der Wärmebedarf eines Gebäudes ist danach durch eine anteilige Nutzung von er- 
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neuerbaren Energien zu decken. Die Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Erdwärme, Bio- 
masse, Kollektoren, Photovoltaik-Anlagen usw.) wird empfohlen. Bau und Betrieb von Grund- 
wasser-Wärmepumpenanlagen bzw. Erdwärmegewinnungsanlagen bedürfen einer wasser- 
rechtlichen Erlaubnis. Die Genehmigungsfähigkeit ist frühzeitig beim Landratsamt zu erfra- 
gen. Auf die geltenden Bestimmungen des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsge-
setzes wird verwiesen. Gemäß § 23 besteht die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikan-
lage auf Dachflächen bei Neubauvorhaben. 
 
 
14.  Geothermie 
 
Zur Geothermie gelten die Regelungen des Leitfadens zur Nutzung von Erdwärme und Erd- 
wärmesonden des Umweltministeriums Baden-Württemberg. Weitergehende Hinweise ent- 
hält das Informationssystem für Oberflächennahe Geothermie für Baden-Württemberg (I-
SONG). 
 
 
15.  Immissionsschutz Luft/ Wasser-Wärmepumpen und Klimageräte 
 
Der Betrieb von Luft/Wasser-Wärmepumpen und auch Klimageräten kann in einem eng um- 
bauten Gebiet zu Lärmschutzproblemen (Nachbarschaftsbeschwerden) führen. Für Luft/Was-
ser-Wärmepumpen und Klimageräte gelten die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen 
der TA-Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm). Diese Anlagen emittieren tieffre-
quenten Schall, der insbesondere im Nachtzeitraum besonders störend wirken kann. Vom 
Bauherrn bzw. Grundstückseigentümer ist daher ein auch hinsichtlich der Nachbarschaft ge-
eigneter Standort auszuwählen, ein Gerät nach dem Stand der Technik zu installieren und die 
Aufstellfläche sowie ein Schalldämmgehäuse in die Konzeption aufzunehmen. 
 
 
16.  Vogelschutz 
 
Vogelkollisionen an Glasfassaden ab 5 m² Gesamtelementfläche sind durch geeignete Vogel-
schutzmaßnahmen zu vermeiden. Die konkrete Ausformung ist mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde im Zuge der Bauantragsplanung zu klären. 
 
 
17.  Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 
 
Für die Außenbeleuchtungen sind insektenfreundliche LED-Leuchtmittel mit einer Farbtempe-
ratur von max. 3.000 Kelvin zu verwenden. Die Leuchten müssen - um auf nachtaktive Tiere 
minimierend wirken zu können - so konstruiert sein, dass der Leuchtpunkt möglichst weit in 
den Beleuchtungskörper integriert ist (sog. „Full-cut-off-Leuchten“) und dass ein Eindringen 
von Insekten in den Leuchtkörper unterbunden wird. Die Abstrahlrichtung muss dabei nach 
unten gerichtet sein. Eine permanente nächtliche Außenbeleuchtung ist nicht zulässig. 
 
 
18.  Vorschriftennachweis 
 
Die den Planunterlagen zu Grunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen und DIN-
Vorschriften) können bei der Stadt Bühl eingesehen werden. 
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19.  Pflanzliste und Pflanzvorgaben 
 
Für Baum- und Strauchpflanzungen sind heimische Arten zu wählen. Nadelgehölze / Konife-
ren jeglicher Art (Fichte, Scheinzypresse, Lebensbaum u. ä.) sind nicht zulässig. Bäume sind 
als Hochstämme mit einem Stammumfang von mindestens 16/18 cm, 3xv. zu pflanzen, Obst-
bäume mit einem Stammumfang von mindestens 10/12 cm, Sträucher in einer Qualität von 
2xv. und 60/80 cm. Gehölzpflanzungen sind mit einem Reihenabstand von 1,00 m und einem 
Abstand der Pflanzen in der Reihe von maximal 1,50 m zu begründen. 
 
Alle Bepflanzungen sind gemäß DIN 18916 und DIN 18917 fachgerecht durchzuführen, ge-
mäß DIN 18919 zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der 
Bindung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB. Die Bepflanzung muss spätestens 1 Jahr nach 
Abschluss der Baufertigstellung erfolgen. Hinsichtlich der Verwendung von Gehölzen sind die 
geltenden Bestimmungen zu beachten: 
 

 Freihaltung von Anfahrtssichtweiten an Einmündungen, Kreuzungen u. ä. 

 Grenzabstände nach dem Gesetz über das Nachbarschaftsrecht in Baden-Württemberg 

 Erforderlichen Abstände von hochstämmigen Bäumen gem. Vorgaben des Technischen 
Regelwerkes DVGW GW 125 (M). Falls bei geplanten Baumpflanzungen der Mindestab-
stand von 2,50 m zu Versorgungsleitungen unterschritten wird, sind mechanische Schutz-
maßnahmen erforderlich. 
 

Für Ansaaten ist gebietsheimisches Saatgut aus dem Produktionsraum 6, Herkunftsgebiet 9 
(Oberrheingraben) zu verwenden. 
 
Nach Möglichkeit sind standortgerechte und naturraumtypische Gehölze aus regionaler Her-
kunft gemäß § 40 BNatSchG zu verwenden (gebietseigene Gehölze aus dem Vorkommens-
gebiet 5.1, Sortiment der im Plangebiet (Naturraum 212) gebietsheimischen Gehölzarten 
nach LfU 2002. 
 
Im Übrigen gilt das nachstehende Sortiment der städtischen Pflanzliste. 
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Pflanzliste 2019 

 

Bäume und Gehölze für den innerstädtischen Bereich 
 

t = auch für trockene Standorte geeignet 
f = auch für feuchte Standorte geeignet 

[nh = nicht heimisch; Verwendung auf Extremstandorten – nur im Straßenraum und auf Großparkplätzen zulässig] 

 

1a) Große Bäume (über 20 m) mit breiter Krone (über 8 m), Pflanzgrube mind. 12 m³ 

 t Spitzahorn      Acer platanoides 

   f Bergahorn      Acer pseudoplatanus 

 t Esskastanie      Castanea sativa 

  Buche (= Rotbuche)     Fagus sylvatica 

   f Walnuss      Juglans regia 

 t Traubeneiche      Quercus petraea 

 t f Stieleiche      Quercus robur 

   f Winterlinde      Tilia cordata 

  Sommerlinde      Tilia platyphyllos 

      [nh Kaiserlinde      Tilia x europaea 'Pallida '] 

      [nh Silberlinde, kegelförmig     Tilia tomentosa 'Brabant'] 

 

1b) Große Bäume (über 20 m) mit schlanker Krone (3 - 6/8 m), Pflanzgrube mind. 9 m³ 

   f Roterle (= Schwarzerle)     Alnus glutinosa 

   f Grauerle (= Weißerle)     Alnus incana 

 t Birke       Betula pendula 

 

2a) Mittelgroße Bäume (12/15-20 m) mit breiter Krone (über 8 m), Pflanzgrube mind. 9 m³ 

  Hainbuche (= Weißbuche)    Carpinus betulus 

 Apfelbaum, hochstämmig    Malus domestica in folgenden Sorten: 

           Aargauer Jubiläumsapfel, Auer Straßenapfel, 

           Berlepsch, Bohnapfel, Boskoop, Brettacher, 

           Jakob Fischer, Muggensturmer Gulderling, 

           Obertsroter Weinapfel, Prinz Albrecht, 

           Rote Sternrenette, Schwaikheimer Rambur, 

           Später Paradiesapfel, Ulmer Polizeiapfel, 

           Winterrambur, Wintersdorfer Haferapfel 

 Vogelkirsche (= Süßkirsche), hochstämmig  Prunus avium in folgenden Sorten: 

           Dolleseppler, Dolls Langstieler 

 Zwetschge      Prunus domestica  Bühler Frühzwetschge 

  Birnbaum, hochstämmig    Pyrus communis in folgenden Sorten: 

           Bayrische Weinbirne, Gelbmöstler, 

           Grüne Jagdbirne, Lederhosenbirne, 
           Oberösterreichische Weinbirne, 
           Schweizer Wasserbirne, Stuttgarter Geißhirtle 

 t Speierling      Sorbus domestica 

 t Elsbeere      Sorbus torminalis 

  Eibe (stark giftig)     Taxus baccata 

  Winterlinde, ovalkronig (“Stadtlinde”)   Tilia cordata 'Greenspire' 

      [nh Späths Erle      Alnus x spaethii] 
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2b) Mittelgroße Bäume (12/15-20 m) mit schlanker Krone (3-6/8 m), Pflanzgrube mind. 6 m³ 

 t Spitzahorn, kegelförmig     Acer platanoides 'Emerald Queen' 

 t f Hainbuche, säulenförmig    Carpinus betulus 'Fastigiata' 

 t f Stieleiche, säulenförmig    Quercus robur 'Fastigiata' 

  Winterlinde, eiförmig     Tilia cordata 'Rancho' 

      [nh Lederhülsenbaum, dornenlos, schmalkronig  Gleditsia triacanthos ’Skyline’] 

 

3)   Kleine Bäume (5/7-12/15 m), Kronenbreite 3-6 m, Pflanzgrube mind. 6 m³ 

  Feldahorn      Acer campestre 

  Feldahorn, eiförmig     Acer campestre ’Elsrijk’ 

 t Spitzahorn, eiförmig     Acer platanoides 'Cleveland' 

 t Spitzahorn, säulenförmig    Acer platanoides 'Columnare' 

 t Spitzahorn, kegelförmig     Acer platanoides 'Olmsted’ 

  Stechpalme (giftig)     Ilex aquifolium 

   f Traubenkirsche      Prunus padus 

 t Mehlbeere      Sorbus aria 

 t Mehlbeere, kegel- bis eiförmig    Sorbus aria 'Magnifica' 

  Vogelbeere (= Eberesche)    Sorbus aucuparia 

 Vogelbeere (= Eberesche), säulenförmig  Sorbus aucuparia 'Fastigiata' 

 
4)   Sträucher (1,5 - 5/7 m) 

 t Felsenbirne      Amelanchier ovalis 

 t Berberitze      Berberis vulgaris 

 t f Blutroter Hartriegel     Cornus sanguinea 

 t f Hasel       Corylus avellana 

 t Eingriffeliger Weißdorn     Crataegus monogyna 

 t Besenginster (giftig)     Cytisus scoparius 

   f Pfaffenhütchen (giftig)     Euonymus europaeus 

   f Faulbaum (giftig)     Frangula alnus 

  Stechpalme (giftig)     Ilex aquifolium 

 t f Liguster (schwach giftig)    Ligustrum vulgare 

 t Rote Heckenkirsche (schwach giftig)   Lonicera xylosteum 

 t Mispel       Mespilus germanica 

 t Schlehe (= Schwarzdorn)    Prunus spinosa 

 t Feldrose      Rosa arvensis 

 t Hundsrose      Rosa canina 

   f Ohrweide      Salix aurita 

   f Grauweide      Salix cinerea 

   f Purpurweide      Salix purpurea 

   f Mandelweide      Salix triandra 

   f Korbweide      Salix viminalis 

   f Schwarzer Holunder     Sambucus nigra 

  Roter Holunder (giftig)     Sambucus racemosa 

 t Wolliger Schneeball (schwach giftig)   Viburnum lantana 

   f Gewöhnlicher Schneeball (schwach giftig)  Viburnum opulus 

 
5)   Mehrjährige Schling- und Kletterpflanzen 

  Waldrebe      Clematis spec. 

   f Efeu (giftig)      Hedera helix 

   f Hopfen       Humulus lupulus 

   f Wald-Geißblatt      Lonicera periclymenum 
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      [nh Trompetenblume (= Klettertrompete)   Campsis radicans] 

      [nh Kletterhortensie      Hydrangea petiolaris] 

      [nh Winterjasmin      Jasminum nudiflorum] 

      [nh Geißblatt      Lonicera caprifolium] 

      [nh Scharlachwein      Vitis coignetiae] 

      [nh Blauregen (giftig)     Wisteria sinensis] 

 
 

Alternativ sind standortgerechte, klimatolerante Baumarten anzupflanzen, die der GALK- Stra-
ßenbaumliste entnommen werden können. Die Liste wird vom Arbeitskreis Stadtbäume der 
'Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz' (GALK) zusammengestellt und regelmäßig aktualisiert. 
Die Zusammenstellung beruht auf langjährigen Beobachtungen und es werden insbesondere 
Bäume gelistet, die mit den schwierigen innerstädtischen Standorten gut klarkommen. 
 
Bei der Pflanzung von Straßenbäumen ist ausreichend Pflanzraum (laut FLL 2x2 m Baum-
scheibe und 1,5 m tiefe und 12 m³ große Pflanzgrube) und 2,5 m Abstand zu Leitungen einzu-
planen. Für die Anlage von Pflanzgruben in befestigten Verkehrsflächen kommt die Bauweise 
2 „Pflanzgrubenbauweise 2 – Pflanzgrube ganz oder teilwiese überbaut“ der FFL in Betracht. 
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Dachbegrünung 
 

Die Stärke des Dachbegrünungssubstrats oberhalb einer Drän- und Filterschicht hat mindes-
tens 12 cm im gesetzten Zustand zu betragen. Verwendet wird nährstoffarmes und skelettrei-
ches Substrat. Eine initiale Ansaat erfolgt sehr lückig und ermöglicht so eine spontane Ansied-
lung standortheimischer und -gerechter Arten. Für die Anpflanzung ist naturraumtypisches 
Saat- und Pflanzgut zu verwenden. Geeignete Pflanzenarten sind nachstehend aufgeführt. 
Bewusst verzichtet wird auf die Verwendung einer artenreichen Saatgutmischung für Dachbe-
grünungen, da solche eine hohe Zahl nicht autochthoner Arten enthalten und zu einer Floren-
verfälschung beitragen können. Über Samenanflug und -eintrag (Vögel) können sich allmäh-
lich weitere typische Arten einstellen. Ziel ist die Entwicklung einer ausdauernden Ruderalve-
getation mit Elementen der Trockenrasen. 
 

Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

Allium schoenoprasum Schnittlauch 

Anthemis tinctoria Färber-Kamille 

Anthyllis vulneraria Wundklee 

Campanula rotundifolia Rundblättr. Glockenblume 

Dianthus armeria Rauhe Nelke 

Echium vulgare Natternkopf 

Euphorbia cyparissias Zypressen-Wolfsmilch  

Helianthemum nummularium Sonnenröschen  

Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut 

Jasione montana Berg-Sandglöckchen  

Potentilla tabernaemontani Frühlings-Fingerkraut  

Scabiosa columbaria Tauben-Skabiose 

Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer 

Sedum album Weißer Mauerpfeffer 

Sedum sexangulare Milder Mauerpfeffer 

Silene nutans Nickendes Leimkraut 

Silene vulgaris Gemeines Leimkraut 

Thymus pulegioides Gewöhnlicher Thymian 

 

 

 
 
Bühl, den       
 
 
 
Wolfgang Eller 
Stadt Bühl, Fachbereich Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien    
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Teil Ia:  Städtebauliche Begründung 
(Planungsrechtliche Festsetzungen) 

 
A. Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Stadtteil Bühl-Altschweier an der Bühlertal-
straße/ Ecke Riedboschweg. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 0,46 ha und erstreckt 
sich über die Grundstücke Flst-Nrn 3699, 1468/7 und 1486/3 sowie der Teilfläche Flst-Nr. 3331 
(Riedboschweg). 
 
Der Geltungsbereich und die Lage sind im nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt:          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Abb. 1: Übersichtsplan 
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B. Erfordernis der Planaufstellung und Planungsziele 
 

Der bestehende Car Bosch Services an der Bühlerstraße 102 im Stadtteil Altschweier beab-
sichtigt eine betriebliche Erweiterung auf dem unmittelbar östlich angrenzenden und unbebau-
ten Grundstück Flst-Nr. 1468/3. Dieses Grundstück liegt im planungsrechtlichen Außenbereich 
sowie im Landschaftsschutzgebiet und ist somit grundsätzlich von Bebauung freizuhalten. 
 
Zur Erhaltung und Entwicklung des Bestandsbetriebs soll der bestehende Bebauungsplan 
„Grautenbach - Riedbosch“ im Regelverfahren geändert und ergänzt werden. Zudem ist we-
gen der Lage des südöstlichen Grundstücks im Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“ ein Be-
freiungsantrag bei der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich. 
 
Zur planungsrechtlichen Sicherung des Erweiterungsvorhabens ist die 3. Änderung und Er-
weiterung des Bebauungsplans „Grautenbach - Riedbosch“ erforderlich. 
 
Dem Vollzug des Bebauungsplans stehen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht ent-
gegen. 
 
 
C. Einbindung in die übergeordnete Planung 
 
1. Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 
Der Regionalplan des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein vom 17. Februar 2003 enthält 
für den Bereich des Plangebietes folgende Ausweisungen:  
 

 Überwiegend bestehende Siedlungsfläche (N) 
 

 Landschaftsschutzgebiet (N) 
 

 (PS 2.3.2 und 2.3.3 (Z)) Siedlungsbereich  
Die Stadt Bühl ist als Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung ausgewiesen. Der Sied-
lungsbereich dient der räumlichen Konzentration der Eigenentwicklung sowie der über 
die Eigenentwicklung hinausgehenden Siedlungstätigkeit.  
In seiner Raumnutzungskarte wird eine bestehende Siedlungsfläche - überwiegend 
Wohn- und Mischnutzung für den Geltungsbereich des Bebauungsplans ausgewiesen. 

 

 (PS 3.2.2) Regionaler Grünzug 
Z (1) Die Regionalen Grünzüge nehmen  Ausgleichsfunktionen für die besiedelten 

Flächen wahr. Sie sind als großflächige, zusammenhängende Teile der freien 
Landschaft für ökologische Funktionen oder für Freiraumnutzungen einschließ-
lich der Erholung zu erhalten. Die bauliche Nutzung der Regionalen Grünzüge 
über die in G (2) genannten Ausnahmen hinaus ist ausgeschlossen. 

G (2) Die Inanspruchnahme für Verkehrsanlagen oder Leitungen sowie für Vorhaben, 
die aufgrund besonderer Standortanforderungen nur außerhalb des Siedlungs-
bestandes errichtet werden können, ist in begründeten Fällen möglich, wenn 
ihre Realisierung der genannten Zielsetzung nicht entgegensteht. Bei der 
Durchführung unvermeidbarer Maßnahmen ist dem Schutz ökologisch sensib-
ler Bereiche eine besondere Bedeutung beizumessen. 
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 (PS 3.3.5.4) Überschwemmungsgefährdete Siedlungsgebiete (Hinweis) 
G (4) Menschen, Tiere und Sachgüter sollen vor Gefährdungen und Schäden durch 

Hochwässer geschützt werden. Schutzmaßnahmen sollen rechtzeitig und vor-
sorglich getroffen werden. Anzustreben ist ein abgestuftes System vor Maßnah-
men zur Flächen-, Bau- und Risikovorsorge. 

 
Die planungsrechtliche Sicherung eines bestehenden und zu erweiternden Gewerbebetriebes 
in einem überwiegend bereits als Baufläche ausgewiesenen Bereich entspricht den Auswei-
sungen des Regionalplans. Die Erweiterung in den Randbereich eines Regionalen Grünzugs 
ist über den Ausformungsspielraum auf der nachfolgenden Planungsebene gedeckt.  
 
2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan 2030 der Verwaltungsgemeinschaft Bühl/Ottersweier 
stellt für Teile des Geltungsbereichs eine bestehende Wohnbaufläche sowie eine gemischte 
Baufläche dar. Das Grundstück Flst-Nr. 1468/3 ist als landwirtschaftliche Fläche in Überlage-
rung mit einem Landschaftsschutzgebiet dargestellt.  
 
Die Festsetzung eines Mischgebietes ist nur teilweise aus dem Flächennutzungsplan 2030 
entwickelt. Daher ist parallel zur Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Grauten-
bach - Riedbosch“ eine Teiländerung des Flächennutzungsplans 2030 erforderlich. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 2030 
 
 
D. Bestehende Rechtsverhältnisse 

 
1. Planungsrechtliche Situation 

 
Für Teile des Plangebietes gilt der Bebauungsplan „Grautenbach - Riedbosch“. Dieser setzt 
für das Baugrundstück mit den Flst-Nrn 3699 und 1468/7 ein Allgemeines Wohngebiet fest. 
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Das Grundstück Flst-Nr. 1468/3 liegt im planungsrechtlichen Außenbereich gemäß § 35 
BauGB und ist grundsätzlich von Bebauung freizuhalten. 
 
2. Grundbesitzverhältnisse 
 
Mit Ausnahme der Teilfläche Flst-Nr. 3331 (Riedboschweg) und Teilfläche Flst-Nr. 1468/8 
(Gehweg entlang der Bühlertalstraße) sind sämtliche Grundstücke im Eigentum der Bosch Car 
Service Bühl. 
 
3. Baulasten/ Grunddienstbarkeit 
 
Im Zuge einer Werkstatterweiterung im Jahr 1999 wurde für das Grundstück Flst-Nr. 1468/3 
eine Abstandsbaulast zugunsten des Grundstücks Flst-Nr. 1468/7 ins Baulastenverzeichnis 
eingetragen. Mit der nun anstehenden Werkstatterweiterung mit einseitigem seitlichen Anbau 
wird die Erforderlichkeit einer Baulast entfallen. 
 
 
E.  Konzeption und planungsrechtliche Festsetzungen – Begründung 
 
Die geplante Werkstatterweiterung ist aufgrund der Bestandssituation nur unter Beanspru-
chung einer Fläche im Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“ möglich. In enger Abstimmung mit 
der Unteren Naturschutzbehörde wurde die mit der Landschaftsschutzgebietsverordnung ver-
träglichste Alternative (Variante 4) ermittelt, bei der eine Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 Nr.1 
BNatSchG in Aussicht gestellt werden kann. Demnach soll nur die unbedingt notwendige Flä-
che mit der Werkstatterweiterung überbaut werden. Die verbleibenden unbebauten Flächen 
sind von baulichen Anlagen freizuhalten und als Fettwiese zu entwickeln. Hierzu die Ausfüh-
rungen unter Kapitel G. 

 
1. Verkehrliche Anbindung 
 
Die verkehrliche Anbindung des Werkstattgeländes erfolgt nach wie vor über die Bühlertal-
straße.  
 
Das im bisher geltenden Bebauungsplan eingetragene Sichtdreieck im Einmündungsbereich 
Bühlertalstraße ist nicht mehr erforderlich; in der Zwischenzeit wurde der Einmündungsbereich 
Riedboschweg umgeplant und umgebaut.  
 
Bis zur Entwurfsfassung soll die Ein-/ Ausfahrt des Betriebsgrundstücks zuverlässig geprüft 
und zeichnerisch festgesetzt werden. Hierbei findet die bestehende Querungshilfe (Mittelinsel) 
im Einmündungsbereich Riedboschweg/ Bühlertalstraße Berücksichtigung. 
 
2. Ver- und Entsorgung 
 
Das Plangebiet ist durch vorhandene Kanal-, Wasser- und Stromversorgung sowie Telekom-
munikationslinien über die angrenzende öffentliche Verkehrsfläche derzeit bereits voll er-
schlossen. 
 
3. Art der baulichen Nutzung 
 

Der bisher geltende Bebauungsplan „Grautenbach – Riedbosch“ setzt für den größten Teil der 
Grundstücke im Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO fest. Neben den 
allgemein zulässigen Nutzungen gemäß § Abs. 2 BauNVO sind lediglich Ställe für Kleintier-
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haltung als Zubehör zu Kleinsiedlungen und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieben aus-
nahmsweise zulässig. Die übrigen ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind ausgeschlos-
sen.  

 

Bereits in den 70er Jahren war eine Tankstelle mit einer Auto-Elektrikwerkstatt am Südwest-
rand des Baugebietes angesiedelt. Die Festsetzungen des bisher geltenden Bebauungsplans 
schließen ausnahmsweise zulässige Tankstellen aus. 

Neben der gewerblichen Nutzung durch die Werkstatt ist eine Betriebswohnung und eine Woh-
nung für allgemeines Wohnen vorhanden. 

Für den bestehenden Wertstattbetrieb sind die Betreiberpflichten gemäß BImSchG einzuhal-
ten. 
 

Konzept 
Um die bestehende Nutzungsmischung von Gewerbe und Wohnen planungsrechtlich zu si-
chern und zu entwickeln wird ein Mischgebiet MI festgesetzt. Lediglich Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen sind wegen der vorhandenen Bau- und Nutzungsstruktur unzulässig.  
 
Ferner sind an diesem exponierten Standort in der Nähe eines Wohngebietes Vergnügungs-
stätten unzulässig. In anderen Baugebieten der Stadt sind Vergnügungsstätten zulässig, so-
dass kein Totalausschluss zu befürchten ist. 
 
Das in Mischgebieten zulässige Störpotential darf nicht überschritten werden. 
 
4. Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt über die Grundflächenzahl sowie die maximale 
Wand- und Firsthöhe.  
 
4.1 Grundflächenzahl 
 

Der bisher geltende Bebauungsplan „Grautenbach – Riedbosch“ setzt eine unterschied-
liche Grundflächenzahl fest. Für das Baugebiet I ist eine GRZ von 0,35  und für den nord-
östlich angrenzenden Bereich II eine GRZ von 0,3 zulässig. Diese Festsetzungen er-
möglichen relativ große begrünte Freibereiche des überwiegenden Ein- und Zweifamili-
enhausgebietes. Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist eine Grundflä-
chenzahl von 0,35 festgesetzt; eine Begrenzung der zulässigen Gesamtversiegelung 
entsprechend der damals geltenden BauNVO gibt es jedoch nicht, sodass die Baugrund-
stücke komplett versiegelt werden dürfen. Dies ist bei der bestehenden Autowerkstatt 
nahezu der Fall. 
Ferner setzt der Bebauungsplan eine Geschossflächenzahl von 0,7 fest; dies entspricht 
einer 2-geschossigen Bebauung.  
 
Konzept 
In der Bebauungsplanänderung wird auch künftig eine Grundflächenzahl von 0,35 fest-
gesetzt. Dies ermöglicht die Erhaltung und Erweiterung des bestehenden Werkstattbe-
triebes sowie der bestehenden Wohnungen. Die Gesamtversiegelung liegt mit 0,95 sehr 
hoch, entspricht aber dem baurechtlichen Bestand. Bezugsgröße für die Ermittlung der 
Grundflächenzahl sind lediglich jene Flächen, die als Mischgebiet festgesetzt sind; die 
festgesetzten privaten Grünflächen werden nicht einbezogen. Würde man die privaten 
Grünflächen einbeziehen, würden sich folgende Grundflächenzahlen ergeben: 
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 0,23 gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO 

 0,75 gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO 
 
Eine wasserdurchlässige Oberflächengestaltung im Bereich der schon bestehenden 
Stellplatzanlage scheidet wegen der Gefahr von Grundwasserverunreinigungen durch 
Altautos und Reparaturwagen aus. Die Randbereiche der Stellplatzanlage werden teil-
weise als private Grünfläche festgesetzt.  
 
Auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl wird verzichtet, da Grundflächenzahl 
und Gebäudehöhe ausreichen, um das zulässige Bauvolumen zu regeln. Die mögliche 
2-geschossige Bebauung entspricht einer GFZ von 0,8 und hält somit die Orientierungs-
werte für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gemäß § 17 BauNVO ein. 
 

4.2 Höhe baulicher Anlagen 
 

Der bisher geltende Bebauungsplan „Grautenbach – Riedbosch“ setzt eine 2-geschos-
sige Bebauung in dem topographisch nicht stark ausgeformten Gelände fest. Die Ge-
schosshöhen von Wohngebäuden fallen relativ ähnlich aus, sodass eine einheitliche Hö-
henentwicklung der baulichen Anlagen gesichert ist. 
Im Bereich der Autowerkstatt ist ebenfalls eine 2-geschossige Bebauung vorgegeben. 
 
Konzept 
Bei der Erweiterung der bestehenden Autowerkstatt soll künftig die Gebäudehöhe über 
Wand- und Firsthöhen definiert werden; zulässig sind aber auch Flachdächer. Die Ge-
schosshöhen gewerblicher Anlagen fallen in der Regel deutlich höher aus als bei einer 
Wohnbebauung, sodass die Festsetzung der Gebäudehöhe das richtige Mittel ist, um 
das zulässige Maß der baulichen Nutzung ergänzend zu bestimmen. Auf die Festset-
zung zulässiger Vollgeschosse wird verzichtet. 
 

5. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
 
Der bisher geltende Bebauungsplan „Grautenbach – Riedbosch“ setzt einzelne überbaubare 
Grundstücksflächen für jedes mögliche Wohngebäude fest.  
Hierdurch wird eine offene Bauweise vorgegeben.  
Die aneinander gebauten Gebäude der Autowerkstatt im Geltungsbereich des Änderungsbe-
bauungsplans weisen eine Länge unter 50 m auf und sind somit in offener Bauweise errichtet.  
 
Zur Straße halten die straßenseitigen Baugrenzen einen Abstand von 3,00 m bis 5 m ein und 
ermöglichen so eine Vorgartenzone. Im Geltungsbereich des Änderungsbebauungsplans 
springt auf dem Eckgrundstück die überbaubare Grundstücksfläche deutlich vom Riedbosch-
weg deutlich zurück. Diese wird heute als Stellplatz für Altautos und Reparaturwagen genutzt.  
 
Konzept 
Durch die geplante Erweiterung der bestehenden Autowerkstatt nach Osten ist eine Gebäu-
delänge von etwa 50 m sowie ein einseitiger seitlicher Grenzanbau zu erwarten. Um auch eine 
geringfügige Überschreitung von 50 m Gebäudelänge sowie einen einseitigen seitlichen 
Grenzanbau zu ermöglichen, wird eine abweichende Bauweise festgesetzt.              
 
Die Erweiterung der Autowerkstatt wird über eine von West nach Ost gestreckte überbaubare 
Grundstücksfläche gesichert. Hier sind Hauptanlagen zulässig. Dies resultiert aus der Be-
standssituation. 
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6. Flächen für Nebenanlagen   
 
Der bisher geltende Bebauungsplan „Grautenbach – Riedbosch“ trifft keine Regelungen zur 
Zulässigkeit von Nebenanlagen. 
 
Konzept 
Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig. Diese Festsetzung korreliert mit dem hohen Gesamtversiegelungsgrad. Zudem 
orientiert sich diese Festsetzung am Bestand. 
 
7. Flächen für Stellplätze und Garagen   
 
Der bisher geltende Bebauungsplan „Grautenbach – Riedbosch“ trifft keine Regelungen zur 
Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen. 
 
Konzept 
(Überdachte) Stellplätze gemäß § 12 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig; hingegen sind Garagen und Carports als hochbauliche Anlagen nur 
innerhalb überbaubarer Grundstücksflächen zulässig.  
 
Diese Festsetzung orientiert sich am Bestand und sorgt dafür, dass hochbauliche Anlagen nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zu liegen kommen. Die bestehende Doppel-
garage am südlichen Rand soll abgerissen und durch eine private Grünfläche ersetzt werden. 
 
8. Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen   
 
Bis zur Entwurfsfassung wird die zulässige Ein-/ Ausfahrt entlang der Bühlertalstraße geprüft 
und abgestimmt sein.  
 
9. Private Grünflächen 
 
Durch die Festsetzung der Privaten Grünfläche PG1 mit der Zweckbestimmung „Wiese“ sollen 
die Erweiterungsflächen, die im Landschaftsschutzgebiet liegen, von jeglicher Bebauung frei-
gehalten und als begrünte Fläche im Übergang zur freien Landschaft angelegt werden. Bauli-
che Anlagen sind unzulässig. So sind auch Nebenanlagen, Stellplätze, Carports und Garagen 
unzulässig. Sofern sich die Erforderlichkeit ergibt, dürfen ausnahmsweise zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Anlagenlärm bauliche Anlagen im unbedingt erforder-
lichen Umfang errichtet werden.  
 
Eine Freihalte- und Übergangsfunktion erfüllt auch die festgesetzte Private Grünfläche PG2 
mit der Zweckbestimmung „Randgrün“. Hier sind bauliche Anlagen unzulässig; Ausnahmen 
sind nicht vorgesehen. 
 
10. Leitungsrecht 
 
Der unterirdische Verlauf des RW-Kanals bedarf einer dinglichen Sicherung. Daher setzt der 
Bebauungsplan am nördlichen Randbereich des Grundstücks Flst-Nr. 3699 ein bis zu 2 m 
breites Leitungsrecht südlich entlang des Kanals zugunsten des Versorgungsträgers fest. Das 
Leitungsrecht umfasst die Befugnis des zuständigen Leitungsträgers, die bestehende unterir-
dische Leitung zu betreiben und zu unterhalten.  
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11. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Bindun-
gen für das Anpflanzen und Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen  

 
11.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
 
Der Umweltbericht (ZIEGER MACHAUER 2023c) zeigt, dass durch den Bebauungsplan ge-
ringe Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, die teilweise vermieden, gemindert 
und innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden können.  
 
Auswirkungen auf geschützte Biotope oder Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder 
europäische Vogelschutzgebiete sind nicht gegeben. 
 
Für die planungsrelevanten Artengruppen wurden eine Erfassung und eine artenschutzrechtli-
che Prüfung durchgeführt. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
sind nicht zu erwarten. Umweltschäden im Sinne von § 19 BNatSchG bzw. § 90 Wasserhaus-
haltsgesetz können ausgeschlossen werden. 

 
Trotz vorgesehener Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen führt das Vorhaben zu ge-
ringen nachteiligen Umweltauswirkungen für die Belange von Natur und Landschaft, insbe-
sondere für das Schutzgut Tiere und Pflanzen aufgrund der Freiflächen- und Lebensraumver-
luste und das Schutzgut Boden aufgrund der Versiegelung und Flächenbefestigung. 

 
Für den Ausgleich sind insbesondere eine extensive Dachbegrünung, die Anlage von Wiesen 
und Baumpflanzungen vorgesehen. Der Ausgleich wird vollständig innerhalb des Plangebietes 
erbracht. 
 
11.2 Niederschlagswasserbewirtschaftung 
 
Bereits aus der Bestandssituation heraus ergibt sich eine hohe Gesamtversiegelung der als 
Mischgebiet festgesetzten Flächen. Die bestehenden Flächen werden über den städtischen 
Regenwasserkanal entwässert. Bei baulichen Maßnahmen wird eine naturnahe Wasserbe-
wirtschaftung angestrebt; dies ist Regelungsgegenstand im Rahmen einer Einzelfallbeurtei-
lung. 
 
11.3 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
 
Mit dem Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sollen zumindest 
die Randbereiche des Plangebietes außerhalb des Landschaftsschutzgebietes nach Süden 
zur freien Landschaft und nach Osten zur bestehenden Wohnbebauung eingegrünt werden.  
 
11.4 Klimaangepasste und ökologische Freiflächengestaltung 
 
Das bestehende Werkstattgelände ist nahezu zu 100 % versiegelt; natürliche Bodenfunktionen 
sind kaum noch vorhanden. Zudem hat dies eine negative Wirkung auf das Ortsbild.  
 
Künftig sollen Flächen, die nicht für den Werkstattbetrieb benötigt werden, als private Grünflä-
chen angelegt werden. So kann ein Übergang in die freie Landschaft aber auch zur nach Osten 
angrenzenden Wohnbebauung gewährleistet werden. Kies-, Stein- und Schottergärten ggf. mit 
darunterliegenden wasserdichten und nicht durchwurzelbaren Folien gelten nicht als Grünflä-
che; natürliche Bodenfunktionen sind hier nicht mehr gegeben. 
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In einem Freiflächengestaltungsplan zum Bauantrag sind die grün gestalteten Flächen nach-
zuweisen. 
 
12. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Die schalltechnische Untersuchung zur Änderung des Bebauungsplans „Grautenbach - Ried-

bosch“ in Bühl (HEINE + JUD 2023) kann wie folgt zusammengefasst werden: 

 Zur Beurteilung der künftigen Situation wurde der Immissionsrichtwert der TA Lärm für 
allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags herangezogen. Einzelne kurzzeitige Ge-
räuschspitzen sollen den Tagrichtwert um nicht mehr als 30 dB(A) überschreiten. 
 

 Entsprechend der Regelung der TA Lärm muss der Gesamtbetrieb betrachtet werden. 
Eine Abkopplung einzelner Anlagen oder Schallquellen ist in der Regel nicht zulässig. 
 

 Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen Schallquellen bestimmt und zum Beurtei-
lungspegel zusammengefasst, unter Berücksichtigung der Einwirkzeit, der Ton- und 
Impulshaltigkeit und der Pegelminderung auf dem Ausbreitungsweg. Grundlage hierfür 
waren Literaturangaben sowie Angaben seitens des Auftraggebers. 
 

 Es treten Beurteilungspegel bis 55 dB(A) tags auf. Der Immissionsrichtwert der TA 
Lärm wird tags an allen Immissionsorten eingehalten. Mit Betrieb im Zeitraum nachts 
(2200 bis 600 Uhr) ist nicht zu rechnen1.  
 

 Die Forderung der TA Lärm hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums wird erfüllt. 
 

 Eine Vorbelastung durch weitere Betriebe im Anwendungsbereich der TA Lärm wurde 
nicht festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass der Immissionsrichtwert der TA 
Lärm an den umliegenden Immissionsorten ausgeschöpft werden kann. 
 

 Es sind keine Maßnahmen organisatorischer Art gegenüber dem betriebsbedingten 
Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum erforderlich. 

13. Flächenbilanz 

 
Die Gesamtfläche des Plangebietes 
beträgt 
 

4.695 m² 0,470  ha 100,0 %  

Davon entfallen auf: 
 

   

Mischgebiet 
 

2.958 m²    0,296 ha 63,00 % 
 

Private Grünfläche PG1 „Wiese“ 
 

 859 m² 0,086 ha 18,30 % 

Private Grünfläche PG2 „Randgrün“ 344 m² 0,034 ha 
 

7,33 % 

Öffentliche Verkehrsfläche 
 

534 m² 0,054 ha 11,37 % 

 

                                                
1 Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte erfordert eine 4 m hohe Lärmschutzwand bzw. eine 

nach Norden und Osten geschlossen ausgeführte Einhausung. Hierzu Kapitel 5 und  Karte 
1 tags der Schalltechnischen Untersuchung.  
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F.  Artenschutz 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sind keine besonderen artenschutzrechtlichen 
Konflikte zu erwarten (ZIEGER MACHAUER 2023a). Weitere artenschutzrechtliche Untersu-
chungen sind nicht erforderlich. 
 
Nach fachgutachterlicher Einschätzung werden weder bei streng geschützten Arten des An- 
hangs IV der FFH-Richtlinie noch bei europäischen Vogelarten Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG berührt. 
 
Gemäß § 21a NatSchG sind Gartenanlagen insektenfreundlich zu gestalten und Gartenflä- 
chen vorwiegend zu begrünen. Schottergärten sind nicht zulässig. Gartenflächen sollen fer- 
ner wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden. 
 
 
G.  Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“ - naturschutzrechtliche Befreiung 
 
Die geplante Betriebserweiterung ist wegen aktueller Entwicklungen im Bereich der E-Mobilität 
sowie aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit erforderlich. Hierfür werden zusätzliche Flächen 
erforderlich, die im östlich angrenzenden Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“ liegen. Das 
Plangebiet 4.695 m² groß, davon sind 1.299 m² Erweiterungsfläche für die bisher kein Bau-
recht besteht. Wegen der Lage der Erweiterungsfläche im Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“ 
ist eine Befreiung erforderlich.  
 
Eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfordert eine Abwägung des öffentlichen 
Interesses am Natur- und Landschaftsschutz mit dem öffentlichen Interesse der Förderung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur und dem Erhalt von Arbeitsplätzen. 
 
Überwiegende Gemeinwohlbelange liegen vor, wenn es zur Wahrnehmung des öffentlichen 
Interesses geboten ist, das Vorhaben an der vorgesehenen Stelle zu verwirklichen. 
In einer zusammenfassenden Betrachtung erfüllt der Bebauungsplan „Grautenbach-Ried-
bosch, 3. Änderung und Ergänzung“ die genannten Voraussetzungen für eine Befreiung nach 
§ 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aus folgenden Gründen: 
 

 Der überplante Bereich befindet sich am äußersten Rand des LSG. Das LSG ist nicht 
in einem zentralen oder für das Landschaftsbild charakteristischen Bereich betroffen. 

 Der Umfang der Flächeninanspruchnahme ist im Vergleich zur Größe des LSG margi-
nal. 

 65% der überplanten Fläche bleiben Grünfläche, die ökologisch aufgewertet wird. 

 Die naturschutzrechtliche Eingriffserheblichkeit ist gering und die Eingriffe werden in-
nerhalb der betroffenen LSG-Fläche ausgeglichen. 

 Es bestehen Vorbelastungen. 

 Für die Betriebserweiterung gibt es keine Standortalternativen. 

 Das öffentliche Interesse ist hoch. 
 
Aufgrund der Lage des Grundstücks Flst-Nr. 1468/3 am äußeren Randbereich der LSG-
Grenze und aufgrund der geringen Gesamtfläche wird bei Variante 4 der zu erwartende Eingriff 
in das Landschaftsbild und in den Erholungswert der Landschaft nach § 3 Nr. 7 in Verbindung 
mit § 4 Nrn. 4 und 5 der LSG-VO als nicht erheblich eingestuft.  
 

Eine objektive Befreiungslage kann in Aussicht gestellt werden, wenn folgende Forderung be-
rücksichtigt wird: 
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Es ist ein kleiner Umweltbericht mit Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in das Landschafts-
bild und den Erholungswert der Landschaft im Landschaftsschutzgebiet zu erstellen. Hierzu 
sind die betroffenen Schutzgüter Landschaftsbild und Erholungswert zu beschreiben und zu 
bewerten. Es sind entsprechende Begrünungsvorschläge zu erstellen (Pflanzstreifen). 
 

 
H.  Klimaschutz und Klimaanpassung 
 
1. Allgemeiner Klimaschutz/ Reduzierung von CO2 
 
Angesichts des mittlerweile spürbaren Klimawandels kommt dem Klimaschutz eine hohe Be-
deutung zu. Sowohl das Bundes-Klimaschutzgesetz als auch das Klimaschutz- und Klimawan-
delanpassungsgesetz Baden-Württemberg haben das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität 
bis 2040. 
 
Auf der Ortsebene sollen vorbeugende Maßnahmen der Gemeinde einen Beitrag dazu leisten, 
dass sich der Anstieg der Durchschnittstemperatur der die Erde umgebenden Atmosphäre in 
den nächsten Jahren nicht zu sehr erhöht; zum Schutz des Klimas soll der CO2-Ausstoß ge-
ringgehalten oder durch geeignete Gegenmaßnahmen kompensiert werden. 
 
Der geplante gewerbliche Erweiterungsbau schließt unmittelbar an die bestehende Werkstatt 
an. Hierdurch ergibt sich eine kompakte Baustruktur und damit die Möglichkeit Energie bzw. 
CO2 einzusparen. Die festgesetzten Grünflächen, Anpflanzbindungen und Flächen zum 
Schutz von Natur und Landschaft dienen als CO2-Speicher und damit zur Reduzierung von 
CO2.  
 
2. Kleinklima/ Klimaanpassung 
 
Mit voranschreitendem Klimawandel werden auch Maßnahmen zur Anpassung an die unver-
meidbaren Folgen des Klimawandels immer drängender. Mit dem Klimaschutz- und Klima-
wandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg ist ergänzend zum Klimaschutz auch die Kli-
mawandelanpassung sicherzustellen. 
 
Auf der Ebene des Bebauungsplans sollen Maßnahmen ergriffen werden, um einer Tempe-
raturaufheizung durch die vorgesehene zusätzliche Bebauung und Versiegelung entgegen-
zuwirken. Im Bebauungsplan werden daher folgende Festsetzungen getroffen 
 

 private Grünflächen, 

 begrünte Flachdächer, 

 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern, 

 helle Fassadenfarben bei der Außenwandgestaltung. 
 

Die Begrünungsmaßnahmen ermöglichen Verdunstungskühle an heißen Tagen und können 
so die Folgen des Klimawandels abmildern. Helle Außenwandfassaden heizen sich bei som-
merlicher Hitze weniger stark auf als bei dunklen Farben. 
 
 
I.  Kosten 
 
Planbedingte Erschließungskosten fallen nicht an. Die planbedingten Kosten, z.B. für Boden-
ordnung und Vermessung, für Planung und erforderliche Gutachten, trägt der Vorhabenträger. 
Dies wird im städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Bühl und dem Bauherrn geregelt. 
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J.  Maßnahmen zur Verwirklichung der Planung/ Bodenordnung 
 
Eine gesetzliche Bodenordnung ist nicht erforderlich. 
 

  



3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes „Grautenbach - Riedbosch“ in Bühl-Altschweier 

Begründung mit Umweltbericht, Vorentwurf in der Fassung vom 19. April 2023 

Stadt Bühl, Fachbereich SBI, Stadtentwicklung, Stadtplanung / GIS                               15 / 18 
sc stadtconcept GmbH 

   

Teil Ib:  Städtebauliche Begründung (Örtliche Bauvorschriften) 

 
Das Plangebiet liegt am äußersten Rand eines Wohngebietes mit aufgelockerter Ein- und 
Zweifamilienhausbebauung unmittelbar an der Bühlertalstraße K3764. Nach Osten grenzt das 
Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“ an.  
 
Der bestehende Car Bosch Services soll durch die planungsrechtliche Sicherung einer Erwei-
terungsfläche auf Flst-Nr. 1468/3 erhalten und entwickelt werden.  
 
Das derzeitige Erscheinungsbild der Bestandsbebauung mit vorgelagerter Stellplatzanlage 
entspricht der derzeitig hohen Flächenversiegelung. Geplante Begrünungsmaßnahmen die-
nen auch der gestalterischen Einbindung der Werkstatt. Ergänzend sollen weitere Regelungen 
zur positiven Ortsbildpflege getroffen werden.  
 
 
1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
 
Die bestehenden Gebäude weisen Satteldächer unterschiedlicher Dachneigung und Flachdä-
cher auf.  
 
Mit Orientierung an der Bestandsbebauung werden Sattel- und Walmdächer mit Regelungen 
zu Dachaufbauten/ Dacheinschnitten und Dacheindeckung festgesetzt. 
Zudem sind Flachdächer zulässig. Diese sind auch erforderlich, um einen naturschutzrechtli-
chen Ausgleich über Retentionsgründächer zu ermöglichen.  
 
Anlagen zur Gewinnung solarer Energie werden nicht geregelt und sind somit zulässig. 
 
Helle Außenwandflächen sind im Bestand teilweise vorhanden und erzeugen einen freundli-
chen Eindruck; dunkle Fassaden stehen im Kontrast hierzu. 
 
Künftig sollen Außenwandflächen eine gewisse Helligkeit aufweisen; dies dient nicht nur dem 
Ortsbild; vielmehr kann hierdurch auch ein Beitrag zur Klimaanpassung geleistet werden.  
 
2. Werbeanlagen 
 
Derzeit wirbt die bestehende Werkstatt mit freistehenden Werbeanlage an der Bühlertalstraße 
sowie an dem Einmündungsbereich des Riedweges. Zahlreiche kleinere Werbeanlagen sind 
an den Außenwänden und im Dachbereich von Werkstatt- und Ladengebäude angebracht und 
entfalten somit auch eine Wirkung auf das Ortsbild. 
 
Werbeanlagen sind zulässig, werden aber aus stadtgestalterischen Gründen hinsichtlich ih-
rer Vielfalt, Größe und Lage beschränkt.  
Der baurechtliche Bestand an Werbeflächen, der von dieser Regelung abweicht, genießt Be-
standsschutz2, 3.   

                                                
2  Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, U. v. 07.03.2013 C 10544/12  

Der Begriff des Bestandsschutzes umschreibt das aus der Eigentumsgarantie fließende, gesetzlich 
gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG näher ausgestaltete Recht des Eigentümers, eine bauliche Anlage 
mit einer bestimmten Nutzung, die einmal formell oder materiell legal war, weiter zu nutzen und in 
gewissem Umfang ändern zu dürfen, auch wenn die Anlage mit dieser Nutzung heute nicht mehr 
neu errichtet werden dürfte (BVerfG, Beschl. v. 24.07.2000) 

3  Beim passiven Bestandsschutz kann die vorhandene Nutzung nicht beseitigt werden, aber auf Grund 

der neuen Rechtslage kann diese auch nicht erweitert werden. 
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3. Geländeaufschüttungen und -abgrabungen 
 
Das Werkstattgelände fällt zur Bühlertalstraße und zum Riedboschweg leicht ab; es ist ohne 
Aufschüttungen oder Abgrabungen an die umgebenden Grundstücke und Straßen ange-
schlossen. 
 
Geländeaufschüttungen und -abtragungen sind zulässig, es dürfen aber keine Höhenunter-
schiede zu Straßen und Gehwegen entstehen.  
 
4. Einfriedungen 
 
Das Grundstück Flst-Nr. 1468/3 liegt im Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“. Auch nach der 
Teilbebauung ist der offene Charakter der unbebauten Fläche und damit die Zugehörigkeit 
zum Landschaftsschutzgebiet zu erhalten. Eine Einfriedung nach Süden und nach Osten ist 
daher unzulässig.  
 
Ansonsten sind Einfriedungen zulässig. Sowohl die zulässige Höhe als auch die zulässigen 
Materialien sollen einen halboffenen Charakter des Grundstücks gewährleisten. Dies ent-
spricht auch der geplanten grüngestalterischen Einbindung des Werkstattgeländes. 
 
Rechtswidrig errichtete Zäune haben keinen Bestandsschutz. 
 
 
 
 
 
Bühl, den       
 
 
 
Wolfgang Eller  
Stadt Bühl, Fachbereich Stadtentwicklung - Immobilien - Bauen  
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Teil II: UMWELTBERICHT 

 
Der Umweltbericht vom 19. April 2023 ist separat der Begründung beigefügt. 
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1  Einleitung 

Der Gewerbebetrieb „Bosch Car Service“ in der Bühlertalstraße 102, Ecke Riedboschweg in Bühl-

Altschweier, möchte sein bestehendes Werkstattgebäude in das östlich angrenzende Land-

schaftsschutzgebiet „Bühlertal“ (LSG) erweitern. Der erforderliche Bebauungsplan wird im Regel-

verfahren mit Umweltprüfung aufgestellt. 

Die Bestandteile des vorliegenden Umweltberichtes nach § 2 Absatz 4 und § 2a Satz 2 Nummer 

2 BauGB in Verbindung mit Anlage 1 zum BauGB. Nach § 2 Absatz 4 BauGB beschränkt sich 

der Gegenstand der Umweltprüfung nur auf die erheblichen Umweltauswirkungen. Bestandteil 

der Umweltprüfung sind neben dem Umweltbericht die Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

träglichkeit (siehe gesondertes Gutachten). Zudem ist wegen der Lage des südöstlichen Grund-

stücks im Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“ eine Befreiung erforderlich. 

 

 

Abb. 1  

Vorentwurf Bebauungsplan, 

Stand 19.04.23 

 

 

 

1.1 Kurzdarstellung des Bebauungsplanes 

Um die bestehende Nutzungsmischung von Gewerbe und Wohnen planungsrechtlich zu sichern 

und zu entwickeln wird ein Mischgebiet MI festgesetzt. In der Bebauungsplanänderung werden 

eine Grundflächenzahl von 0,35 festgesetzt. Der Geltungsbereich ist 4.695 m² groß. Davon sind 

1.299 m² Erweiterungsfläche (Flst.-Nr. 1468/3) für die bisher kein Baurecht besteht. 

Angaben zur allgemeinen Zielsetzung und den Grundzügen der Planung sowie den planungs-

rechtlichen Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften sind der Begründung zum Bebauungs-

plan zu entnehmen. 
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1.2 Bestehende Nutzungen und Rechtsverhältnisse 

Das Plangebiet grenzt im Süden an die freie Landschaft (Außenbereich). Abgesehen von einer 

kleinen Grünfläche ist der westliche Teil (Flst.Nr. 1468/7) bereits vollständig bebaut und versie-

gelt.  

Das Betriebsgelände (Flst.Nr. 1468/7) und der noch unbebaute Bauplatz Flst.Nr. 3699 befinden 

sich im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan „Grautenbach-Riedbosch“. Im Geltungsbereich der 

Bebauungsplanänderung sind eine 2-geschossige Bebauung und eine Grundflächenzahl von 

0,35 festgesetzt; eine Begrenzung der zulässigen Gesamtversiegelung entsprechend der damals 

geltenden BauNVO gibt es jedoch nicht, sodass die Baugrundstücke komplett versiegelt werden 

dürfen. Dies ist bei der bestehenden Autowerkstatt nahezu der Fall. 

Das 1.299 m² große südöstliche Flst.Nr. 1468/3 befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches 

des bestehenden Bebauungsplanes und innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Bühlertal“. 

Bei den beiden unbebauten östlichen Flurstücken 3699 und 1468/3 handelt es sich um eine ehe-

malige Ackerfläche, die zuletzt als Feld für „Blumen zum Selberschneiden“ genutzt wurde und 

aktuell brach liegt. Die Flurstücke sind gehölzfrei. Auf beiden Flurstücken wurden 2021 Erdarbei-

ten durchgeführt und im nordwestlichen Teil wurde eine ca. 800 m² große Schotterfläche ange-

legt. 

 

 

1.3 Umweltschutzziele 

In den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen sind folgende maßgebliche umweltrelevan-

ten Zielvorgaben festgelegt, die auch als Bewertungsmaßstäbe für die Beurteilung der Umwelt-

auswirkungen der Planung (s. Kap. 2) herangezogen werden: 

 

Fachgesetze 

• die Vorgaben des § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB, nach dem Bauleitpläne beitragen sollen, eine 

menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 

zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, 

• die Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB, nach der mit Grund und Boden sparsam 

umgegangen werden soll und Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen 

sind, 

• die BauGB-Klimanovelle 2011, durch die die Grundsätze der Bauleitplanung um die Klima-

schutzklausel in § 1 Abs.5 Satz 2 und § 1a Abs. 5 BauGB ergänzt wurden. Klimaschutz und 

Klimaanpassung sind nunmehr ausdrücklich abwägungsrelevante Belange in der Bauleitpla-

nung, im Verhältnis zu den anderen Belangen der Bauleitplanung gleichberechtigt gegenei-

nander und untereinander sachgerecht abzuwägen. 

• der besondere Artenschutz des § 44 BNatSchG (i.V.m. § 10 BNatSchG) und der gesetzliche 

Biotopschutz des § 30 BNatSchG, die beide nicht der bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 

Abs. 7 BauGB unterliegen. 

• die immissionsschutzrechtlichen Regelungen und technische Normen, die den Schutz vor Ge-

fahren, erheblichen Beeinträchtigungen und erheblichen Belästigungen vorgeben. Insbeson-

dere die Vorgaben der DIN 18005 hinsichtlich Orientierungswerten zum Lärmschutz und die 

Vorgaben der TA Lärm hinsichtlich Grenzwerten zum Lärmschutz. 
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Fachpläne 

Regionalplan 

In der Raumnutzungskarte sind eine bestehende Siedlungsfläche - überwiegend Wohn- und 

Mischnutzung – und ein schutzbedürftiger Bereich für Naturschutz und Landschaftspflege für den 

Geltungsbereich des Bebauungsplans ausgewiesen. Die planungsrechtliche Sicherung eines be-

stehenden und zu erweiternden Gewerbebetriebes in einem überwiegend bereits als Baufläche 

ausgewiesenen Bereich entspricht den Ausweisungen des Regionalplans. Die Erweiterung in den 

Randbereich eines Regionalen Grünzugs ist über den Ausformungsspielraum auf der nachfol-

genden Planungsebene gedeckt. 

Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan 2030 der Verwaltungsgemeinschaft Bühl/Ottersweier stellt 

für Teile des Geltungsbereichs eine bestehende Wohnbaufläche sowie eine gemischte Baufläche 

dar. Das Grundstück Flst-Nr. 1468/3 ist als landwirtschaftliche Fläche in Überlagerung mit einem 

Landschaftsschutzgebiet dargestellt. Die Festsetzung eines Mischgebietes ist nur teilweise aus 

dem Flächennutzungsplan 2030 entwickelt. Daher ist parallel zur Aufstellung der Änderung des 

Bebauungsplans „Grautenbach - Riedbosch“ eine Teiländerung des Flächennutzungsplans 2030 

erforderlich. 

Wasserschutzgebiet, Hochwasserschutz 

Es ist kein Wasserschutzgebiet betroffen. Belange des Hochwasserschutzes sind nicht betroffen. 

Altlasten 

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind nicht bekannt. 

Naturschutz 

Das Plangebiet liegt vollständig im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Das 1.299 m² große süd-

östliche Flst.Nr. 1468/3 befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Bühlertal“ (siehe 

Abb. 2). In der Südostecke des LSG-Flurstücks sind etwa 350 m² als Biotopverbundfläche mittle-

rer Standorte (Suchraum) dargestellt (siehe Abb. 3). Weitere Schutzgebiete oder Biotope sind 

nicht vorhanden. 

HINWEIS 

Als maßgebliche Landschaftsschutzgebietsabgrenzung werden die LSG-Grenzen gemäß den 

Detailkarten der LSG-VO im Maßstab 1:5000 des Landratsamtes Rastatt zugrunde gelegt, wie 

sie in den nachstehenden Abbildungen und Karten dargestellt sind und der Stadt Bühl vorliegen. 

Diese Grenzen entsprechen der Überprüfung der LSG-Grenzen im Rahmen der FNP-

Fortschreibung der Stadt Bühl. Im Daten- und Kartendienst der LUBW ist teilweise eine abwei-

chende und fehlerhafte Darstellung enthalten. 

 

 



Umweltbericht 
Bebauungsplan „Grautenbach-Riedbosch, 3. Änderung und Ergänzung“ in Bühl-Altschweier 7 

 
 
 

 
P 1406   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3 Biotopverbund  

mittlere Standorte (Quelle LUBW) 

Abb. 2  

Luftbild mit Umgrenzung des 

Plangebietes und LSG-Grenze 
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2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes 
(Basisszenario) 

2.1.1 Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

Das Schutzgut wird abgebildet durch die Teilaspekte Gesundheit und Wohlbefinden des Men-

schen, Wohn- und Wohnumfeldfunktion, Erholungs- und Freizeitfunktion. 

Für den Teilaspekt Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen sind insbesondere Lärmbelas-

tung und Luftverunreinigung heranzuziehen. Auf das Plangebiet wirkt Verkehrslärm ein. Die be-

stehende Kfz-Werkstatt verursacht Gewerbelärm (s. Lärmgutachten). Das Gebiet östlich des 

Bauvorhabens ist als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. 

Das Planungsgebiet unterliegt keiner besonderen Luftschadstoffbelastung (siehe Klima, Kap. 

2.1.5). Die Geruchsemissionen entsprechen den gewöhnlich am Ortsrand bzw. auf Landwirt-

schaftsflächen vorkommenden Geruchsemissionen. Belastungen durch Elektrosmog und Mag-

netfelder sind nicht bekannt. 

Das Plangebiet ist nicht für die Freizeit- und Naherholung nutzbar, seine Bedeutung für das 

Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung wird insgesamt als gering eingestuft. Flächen 

mit besonderen Erholungs- oder Freizeitfunktionen sind nicht vorhanden. 

 

 

2.1.2 Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

 

Naturräumliche Gegebenheiten 

Das Gebiet liegt im Naturraum 212 Ortenau-Bühler Vorberge und grenzt im Süden an die freie 

Landschaft (Außenbereich). Die potentielle natürliche Vegetation (pnV) ist ein Buchenwald. 

 

Pflanzen / Biotoptypen 

Abgesehen von einer kleinen Grünfläche (ca. 40 m² Wiese und 10 m² Heckenzaun), ist der west-

liche Teil (Flst.Nr. 1468/7) bereits vollständig bebaut und versiegelt.  

Bei den beiden unbebauten östlichen Flurstücken 3699 und 1468/3 handelt es sich um eine ehe-

malige Ackerfläche, die zuletzt als Feld für „Blumen zum Selberschneiden“ genutzt wurde und 

aktuell brach liegt. Die Flurstücke sind gehölzfrei. Auf beiden Flurstücken wurden 2021 Erdarbei-

ten durchgeführt und im nordwestlichen Teil wurde eine ca. 800 m² große Schotterfläche ange-

legt. Am Nordende des Flst. 3699, an der Einmündung des Riedboschwegs in die Bühlertalstraße 

liegt eine kleine Grasfläche (Verkehrsgrün), die aktuell ebenfalls geschottert ist. 

Die Klassifizierung und Kennzeichnung der Biotoptypen erfolgt nach dem Datenschlüssel der 

LUBW 20181 (vgl. Plan 1). Die naturschutzfachliche Bewertung erfolgt nach dem 5-stufigen Be-

wertungsschlüssel des Landes Baden-Württemberg (LUBW 2005)2. Im Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes kommen die folgenden Biotoptypen vor: 
 
 

                                                
1 LUBW (2018): Arten, Biotope, Landschaft. Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten 
2 LUBW (2005): Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der 
Eingriffsregelung 
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Biotoptyp Naturschutzfach-
liche Bedeutung 

Empfindlichkeit 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte III mittel 

35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation III mittel 

37.11 Acker I gering 

44.30 Heckenzaun I gering 

60.10 Gebäude I - 

60.20 Straße, Werkstattgebäude, Asphalt, Pflaster I - 
 

I keine bis sehr geringe naturschutzfachliche Bedeutung IV hohe naturschutzfachliche Bedeutung 
II geringe naturschutzfachliche Bedeutung V sehr hohe naturschutzfachliche Bedeutung 
III mittlere naturschutzfachliche Bedeutung   

Tab. 1 Naturschutzfachlich Bewertung der Biotoptypen 

 

Tiere 

Bei der Tierwelt sind die Artenvielfalt und die Zahl anzutreffender heimischer Arten aufgrund der 

derzeitigen Nutzung und Lage als gering einzustufen. Das Plangebiet ist nur bedingt ein geeig-

neter Lebensraum für sensible und störanfällige Arten. Bezüglich des Wert- und Funktionsele-

ments Fauna ist das Plangebiet lediglich von allgemeiner Bedeutung. 

Für die Prüfung der artenschutzrechtlichen Verträglichkeit wurde eine gesonderte artenschutz-

rechtliche Vorprüfung erstellt. 

 

Biologische Vielfalt 

Der Begriff Biologische Vielfalt oder Biodiversität steht als Sammelbegriff für die Vielfalt des Le-

bens auf unserer Erde und ist die Variabilität aller lebender Organismen und der ökologischen 

Komplexe zu denen sie gehören. Biodiversität umfasst drei Ebenen: die Vielfalt der Ökosysteme 

(dazu gehören Lebensgemeinschaften, Lebensräume und Landschaften), die Artenvielfalt und 

drittens die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. Die bestehende biologische Vielfalt im Plan-

gebiet ist insgesamt gering.  

 

 

2.1.3 Boden 

Nach der geologischen Karte von Baden-Württemberg liegt das Plangebiet im Bereich Holozäner 

Abschwemmmassen. 

Im Kartenviewer des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) ist das Plange-

biet in der BK50 als bebaute Fläche dargestellt und nicht bewertet. Für die südlich angrenzenden 

Flächen ist die Bodenkundliche Einheit „Tiefes und mäßig tiefes Gley-Kolluvium aus holozänen 

Abschwemmmassen über älteren Umlagerungsbildungen“ (a-K12) dargestellt. 

Für das LSG-Flurstück 1468/3 liegt die digitale Bodenbewertung des LGRB auf Basis von 

ALK/ALB vor. Danach sind die Böden hochwertig (Wertstufe 2,67). Diese Wertstufe ist auch für 

das unbebaute Flurstück 3699 anzunehmen. 
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Für gestörte, vorbelastete Böden mit einer bereits bestehenden Veränderung oder Belastung, 

werden die Bodenfunktionen pauschal mit Wertstufe 1 (gering) bewertet3. Dies trifft für die nicht 

versiegelten Böden im übrigen Plangebiet zu. 

Laut Landwirtschaftsamt sind die beiden westlichen Flurstücke laut Flurbilanz als Vorrangflur II 

kartiert. Dem Landwirtschaftsamt liegen allerdings keine Informationen über eine landwirtschaft-

liche Nutzung der Flurstücke vor. Aufgrund der geringen Größe der Flächen sowie der Lage un-

mittelbar zwischen Gewerbefläche und Wohnbebauung, sind die Flächen für den ökonomischen 

Landbau nur von untergeordneter Bedeutung. Agrarstrukturelle Bedenken gegen die Inanspruch-

nahme der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche im Außenbereich können in diesem Fall zurück-

gestellt werden. 

Die von den geplanten Bauvorhaben beanspruchten Böden sind als Standort mit hoher Bedeu-

tung für den Bodenschutz zu bewerten. Gegenüber Flächeninanspruchnahme besteht grundsätz-

lich eine hohe Empfindlichkeit, da Böden nicht ersetzbar bzw. vermehrbar sind. 

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind nicht bekannt. Auch keine PFC-Belastung. 

 

 

2.1.4 Wasser 

 

Oberflächengewässer 

Fließ- oder Stillgewässer sind innerhalb des Plangebiets nicht vorhanden. 

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt in der Hydrogeologischen Einheit Paläozoikum, Kristallin (GWG). Gemäß 

Internet-Informationsportal Landschaftsplanung der LUBW wird das Plangebiet wie folgt bewer-

tet. 

Durchlässigkeit: Grundwassergeringleiter: gering (Klasse 5) 

Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung: gering 

Ergiebigkeit/Transmissivität der Grundwasserleiter: mäßig (Festgestein) 

 

Es ist kein Wasserschutzgebiet betroffen. 

Das Plangebiet hat eine geringe bis mäßige Bedeutung für die Grundwasserneubildung und die 

Oberflächenwasserversickerung und stellt ein Wert- und Funktionselement von allgemeiner Be-

deutung dar. 

 

 

2.1.5 Klima / Luft 

Das Planungsgebiet unterliegt keiner über das in den bebauten Gebieten von Altschweier ohne-

hin bestehende Maß hinausgehenden besonderen Luftschadstoffbelastung. Im Planungsgebiet 

ist die Luftqualität aufgrund der Lage am Ortsrand sowie der angrenzenden Frei- und Grünflächen 

als relativ gut einzustufen. Anzunehmen sind ortsübliche Gerüche bzw. landwirtschaftliche Emis-

sionen. 

Das Plangebiet liegt in der klimaökologisch sensiblen Vorbergzone. 

                                                
3 gemäß LUBW-Arbeitshilfe kann pauschal Wertstufe 1 angesetzt werden 
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Gemäß Landschaftsplan (Klimopass) liegt das Plangebiet im Randbereich einer Kaltluftleitbahn 

von hoher Bedeutung. 

 

 

 

Abb. 4 Schutzgut Klima - Gegebenheiten und Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

Quelle: Landschaftsplan VVG Bühl-Ottersweier, Klimopass Karte 1, HHP 2018 

 

Gemäß der Klimaanalyse der Regionalverbandes (2009) liegen im Bereich des Plangebietes 

hoch ausgebildete Kaltluftströme und lokalklimatisch besonders wertvolle Kaltluftabflüsse. 
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Abb. 5 Klimaanalyse Region Mittlerer Oberrhein, Karte 3: Bewertung 

 

 

Das Planungsgebiet unterliegt keiner besonderen Luftschadstoffbelastung. In den Internetkarten 

der LUBW finden sich folgende Angaben zur Luftschadstoffsituation bzgl. Stickstoffdioxid und 

Feinstaub.  

Mittlere Stickstoffdioxid (NO2)-Belastung im Jahr 2016 11 µg/m³ 

Mittlere Feinstaub PM10-Belastung im Jahr 2016 12 µg/m³ 

Tage mit Feinstaub PM10-Tagesmittelwert (TMW) > 50 µg/m³ im Jahr 2016 0 

Mittlere Ozon-Belastung im Jahr 2016 54 µg/m³ 

Gemäß der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-

nung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen – 39. BImSchV) gilt zum Schutz 

der menschlichen Gesundheit ein über ein Kalenderjahr gemittelter Immissionsgrenzwert für NO2 

von 40 µg/m3 und für Feinstaub PM10 von 40 µg/m3. 

 

 

2.1.6 Landschaft / Siedlungsbild / Erholungseignung 

Das Planungsgebiet liegt im Naturraum 212 Ortenau-Bühler Vorberge und grenzt an die freie 

Landschaft (Außenbereich). Die Fläche ist eben mit Geländehöhen von rund 150 m. 

Das Landschaftsbild ist monoton und wenig attraktiv, die Überformung der charakteristischen Na-

turlandschaft durch die bestehende Bebauung ist stark fortgeschritten. Im Hinblick auf die Eigen-

schaftsmerkmale Strukturreichtum, Naturnähe und Naturraum-Charakteristisch stellt das Gebiet 

einen geringwertigen Bereich dar.  

Die LUBW hat eine landesweite Ermittlung der Landschaftsbildqualität durch die Universität Stutt-

gart erarbeiten lassen. Die Modellrechnung wurde auf der Grundlage einer Bildbeurteilung baden-

württembergischer Landschaften erstellt. Danach liegt im Plangebiet ein Landschaftsbildwert von 
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44 vor, der eine geringe Wertstufe anzeigt. Diese Landschaftsbildbewertung nach dem Verfahren 

Dr. Roser kann als grobe Orientierung herangezogen werden, die einer ortsspezifischen Über-

prüfung und Konkretisierung der modellierten Angaben sowie einer Überprüfung der konkreten 

Auswirkungen der geplanten Vorhaben (Eingriffsintensität, Sichtbarkeitsbereich etc.) bedarf. 

 

 

Abb. 6 Landschaftsbildqualität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Kultur- und Sachgüter 

Bau- und Kulturdenkmale sind nicht vorhanden. Hinweise auf archäologische Kulturdenkmale 

liegen nicht vor. 

 

 

2.2 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 

2.2.1  Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-

durchführung der Planung 

 

Bei Nichtdurchführung der Planung werden die Flächen voraussichtlich weiterhin wie bisher als 

Werkstattgelände und Landwirtschaftsfläche genutzt. Es ist mit keinen zusätzlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter, wie Flächenversiegelung, Eingriffe in den Boden-Was-

serhaushalt, Veränderungen der Biotopverhältnisse, zu rechnen. 

 

2.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Bei der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung sind 

die im Bebauungsplan festgesetzten Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen mit 

zu berücksichtigen. 
  

                                                
4 Wertebereich: stufenlos von 0 (sehr niedrige Landschaftsbildqualität) bis 10 (sehr hohe Landschaftsbildqualität) 

Landesweite Ermittlung nach LUBW, Verfah-
ren Dr. Roser. Wertebereich: stufenlos von 0 
(sehr niedrige Landschaftsbildqualität) bis 10 
(sehr hohe Landschaftsbildqualität) 
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2.2.2.1 Auswirkungen Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

Die Auswirkungen des Bebauungsplans bzgl. Lärm wurden gutachterlich geprüft (Heine+Jud 

2023). Durch den geplanten Betrieb werden an der umliegenden Wohnbebauung tags Beurtei-

lungspegel bis rund 55 dB(A) hervorgerufen. Mit Betrieb in der Nacht ist nicht zu rechnen. Der 

Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete wird tags an allen Immissionsorten 

eingehalten. An der umliegenden Bebauung werden im ungünstigsten Fall Pegelspitzen bis 82 

dB(A) tags erreicht. Die Forderung der TA Lärm, dass Maximalpegel den Immissionsrichtwert 

tags um nicht mehr als 30 dB(A) überschreiten sollen, (allgemeine Wohngebiete 85 dB(A) tags), 

wird erfüllt. Es sind keine Maßnahmen organisatorischer Art gegenüber dem betriebsbedingten 

Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum erforderlich. 

Durch die Bewirtschaftung der südlich angrenzenden Wiesen und Obstbaumbestände kann es 

zu Beeinträchtigungen der Wohnnutzung durch Staubentwicklung, Gerüche, abdriftende Spritz-

mittel, etc. kommen, ohne dass gesundheitsgefährdende Beeinträchtigungen zu befürchten wä-

ren.  

Bezüglich Luftschadstoffemissionen, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung ergeben sich 

keine (zusätzlichen) Beeinträchtigungen. Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse werden nicht beeinträchtigt.  

Während der Bauphase treten Emissionen durch den Einsatz von Lkw, Baumaschinen und Bau-

stellenfahrzeugen auf. Eine relevante Wirkung durch Erschütterungen, Lärm und Staub auf na-

hegelegene Wohngebäude ist jedoch nicht zu erwarten. Auf die Erholungsfunktion wirken sich 

zeitweise akustische Beeinträchtigungen durch baubedingte Lärmimmissionen sowie 

Staubimmissionen beeinträchtigend aus. Insgesamt sind die Beeinträchtigungen von zeitlich be-

grenzter Dauer und durch geeignete technische Maßnahmen (z.B. Einhaltung AVV-Baulärm) so-

weit verminderbar, dass sie als zumutbar anzusehen sind. 

 

 

2.2.2.2 Auswirkungen Landschaftsschutzgebiet und Naturpark 

Der Bebauungsplan liegt teilweise im Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“5. Für die Überplanung 

von ca. 1.346 m² Fläche des LSG ist eine Befreiung erforderlich.  

Eine Befreiung kann erteilt werden, wenn sie aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-

resses zur Verwirklichung des Vorhabens erforderlich ist (§ 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG). 

Es wird ein gesonderter Befreiungsantrag nach § 8 der Verordnung über das LSG „Bühlertal“ vom 

28. Oktober 2002 in Verbindung mit § 54 Abs. 1 NatSchG und § 67 Abs. 1 BNatSchG gestellt. 

Die Möglichkeit einer Befreiung wurde mit der Naturschutzbehörde vorabgestimmt. Dazu wurde 

eine Tischvorlage mit Varianten erstellt. Die Naturschutzbehörde kann eine objektive Befreiungs-

lage in Aussicht stellen, wenn die eingriffsgeringste Planvariante 4 realisiert wird und der Eingriff 

in das LSG ausgeglichen wird. Dem Bebauungsplan-Vorentwurf wurde die Planvariante 4 zu-

grunde gelegt, welche entsprechend ausgearbeitet wurde. 

                                                
5 Als maßgebliche Landschaftsschutzgebietsabgrenzung werden die LSG-Grenzen gemäß den Detailkarten der LSG-
VO im Maßstab 1:5000 des Landratsamtes Rastatt zugrunde gelegt, wie sie der Stadt Bühl vorliegen. Diese Grenzen 
entsprechen der Überprüfung der LSG-Grenzen im Rahmen der FNP-Fortschreibung der Stadt Bühl. Im Daten- und 
Kartendienst der LUBW ist teilweise eine abweichende und fehlerhafte Darstellung enthalten. 
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Zweck des Naturparks „Schwarzwald Mitte/ Nord“ ist es, dieses Gebiet als vorbildliche Erholungs-

landschaft zu entwickeln, zu pflegen und zu fördern. Es ist nicht erkennbar, dass der Bebauungs-

plan dem Schutzzweck zuwiderläuft oder den Charakter des Naturparks verändert. 

Die Errichtung von baulichen Anlagen im Sinne der Landesbauordnung bedarf gemäß § 4 Abs. 2 

Nr.1 der Verordnung des Naturparks einer schriftlichen Erlaubnis der jeweils örtlich zuständigen 

unteren Naturschutzbehörde. 

 

2.2.2.3 Auswirkungen Pflanzen und Tiere 

Pflanzen / Biotope 

Temporäre Baustellen-Einrichtungsflächen können auf Flächen, die sowieso dauerhaft bean-

sprucht werden - angelegt werden. Die ausgewiesene Grünfläche auf dem LSG-Flurstück 1468/3 

darf nicht beansprucht werden. Baubedingte Beeinträchtigungen durch Lärm und Erschütterun-

gen sind möglich und nicht auszuschließen. Unter der Berücksichtigung des temporären Wirkens 

der baubedingten Störungen und der bereits bestehenden Beeinträchtigungen werden diese mit 

geringer Beeinträchtigungsintensität bewertet. 

Durch den Bebauungsplan erfolgt ein Verlust bzw. eine Überplanung von Biotopstrukturen, der 

sich wie folgt darstellt und bewertet wird: 

 

Tab. 2  Verlust/ Überplanung von Biotopstrukturen 

 

Biotoptyp Fläche Bewertung der 
Beeinträchtigung 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 40 m² mittel 

35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 54 m² mittel 

37.11 Acker (Blumenfeld) 2.277 m² gering 

44.30 Heckenzaun 10 m² gering 

 

Flächen der Raumkulisse Feldvögel sind nicht betroffen. 

Der Ausschluss von Kies-, Stein- und Schotter bedeckten Flächen („Schottergärten“) dient der 

Sicherstellung des beabsichtigten grüngestalterischen Konzepts, Förderung der Artenvielfalt und 

Vermeidung monofunktionaler Flächen. 

Betriebsbedingt sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. 

 

Tierwelt / Artenschutz 

Die Einschätzung des artenschutzrechtlichen Konfliktpotentials ist der gesonderten artenschutz-

rechtlichen Prüfung zu entnehmen. Danach sind für FFH-Anhang IV-Arten und Vogelarten Ver-

botstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG nicht erfüllt. 

Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Tierarten, insbesondere geschützter oder wertgebender 

Arten (Rote Liste), die besondere Maßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung (§ 15 

BNatSchG) erfordern, sind nicht zu erwarten. Die Wirkungen auf die übrige Tierwelt sind wegen 

der engen funktionalen Verflechtungen ähnlich zu werten wie diejenigen auf das Schutzgut Pflan-

zen und Biotope. Ein geeigneter Ausgleich für das Schutzgut Pflanzen und Biotope fördert in 

gleicher Weise das Schutzgut Tierwelt. 
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Weil mit der Überbauung und Versiegelung von Flächen grundsätzlich ein hoher Verlust von Ha-

bitatflächen (auch für nicht geschützte Arten) verbunden ist, stellt diese Veränderung eine erheb-

liche Beeinträchtigung dar. 

 

 

2.2.2.4 Auswirkungen Fläche 

Das Schutzgut Fläche ist eng verzahnt mit dem Schutzgut Boden bzw. überlagert sich teilweise 

mit diesem. Anders als um die konkreten und verschiedenen Funktionen des Bodens geht es 

jedoch um die Nutzung von Boden bzw. Fläche. Das Schutzgut Fläche soll damit die Versiegelung 

im Sinne des Flächenverbrauches thematisieren und soweit sinnvoll möglich reduzieren (Nach-

haltigkeitsziele). 

Im Rahmen der Umweltprüfung wird das Schutzgut Fläche insbesondere über die Bodenschutz-

klausel nach § 1a Abs. 2 BauGB berücksichtigt. Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und 

Boden sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzli-

chen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung 

insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-

nahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 

zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im 

notwendigen Umfang umgenutzt werden. Diese Grundsätze sind nach § 1 Abs. 7 BauGB in der 

Abwägung zu berücksichtigen. 

Die beanspruchten Flächen sind etwa zur Hälfte bereits bebaut. Für das ca. 979 m² große Flst.-

Nr. 3699 besteht ein Baurecht. Die zusätzliche Flächenbeanspruchung (Außenbereichsfläche, 

LSG) beträgt ca. 0,13 ha. Die Festlegungen der Planung zu Art und Maß der baulichen Nutzung 

wurden getroffen, um im Sinne des sorgsamen Umgangs mit Grund und Boden eine möglichst 

optimale Ausnutzung für die Baufläche zu gewährleisten. 

Zur Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche werden bisherige und zukünftige 

Nutzung gegenübergestellt (siehe Tab. 3). Die Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen für das 

Schutzgut Fläche sind nicht besonders erheblich. 

 

Tab. 3 Flächenbilanz der bisherigen und zukünftigen Nutzung 

 

 
 

 

2.2.2.5 Auswirkungen Boden 

Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf den Boden sind Versiegelung, Verdichtung, Schad-

stoffeinträge und Veränderungen der Bodenstruktur infolge des Bodenabtrags und der Bodenum-

lagerung.  

Durch den Bebauungsplan wird auf der Erweiterungsfläche (Flst.-Nr. 1468/3) im Außenbereich 

(LSG) rund 450 m² zusätzliche Baufläche geschaffen, deren Befestigung/Überbauung mit der 

Bisherige Nutzung

bebaute/befestigte Fläche 2.381 m² bebaute/befestigte Fläche 3.296 m²

Grünfläche 2.314 m² Grünfläche 1.399 m²

4.695 m² 4.695 m²

Zukünftige Nutzung
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geplanten Werkstatthalle eine erhebliche Beeinträchtigung bedeutet, da sie zum Verlust der Bo-

denfunktionen hochwertiger Böden führt (Wertstufe 2,67). 

Der Rückbau versiegelter Flächen, um die verloren gehenden Funktionen wiederherzustellen, ist 

auf ca. 162 m² durch den Abbruch der beiden Garagen im Süden und die kleinflächige Entsiege-

lung an der Bühlertalstraße möglich. Die wasserdurchlässige Ausführung von Oberflächenbefes-

tigungen, z.B. der Stellplätze scheidet wegen der abgestellten Gebrauchtwagen aus. 

Im Bereich mit bestehendem Baurecht (ca. 75% der Plangebietes) gibt es keine Begrenzung der 

zulässigen Gesamtversiegelung. Entsprechend der damals geltenden BauNVO dürfen die Bau-

grundstücke komplett versiegelt werden. Dies ist bei der bestehenden Autowerkstatt nahezu der 

Fall. Durch die Bebauungsplanänderung wird der Grad der Gesamtversiegelung auf 0,95 festge-

setzt und die Versiegelung somit gemindert. Des Weiteren trägt die Ausstattung des geplanten 

Werkstattanbaus mit einem Gründach zum Ausgleich bei. 

Insgesamt wird anlagebedingt durch den Bebauungsplan eine mittlere Beeinträchtigungsintensi-

tät bewirkt, da überwiegend gestörte, vorbelastete Böden beansprucht werden. 

Baustellennebenflächen sind nur innerhalb des Geltungsbereichs erlaubt. Die Anlage von Bau-

stellennebenflächen hat auf bereits versiegelten Bereichen bzw. auf Flächen, die später überbaut 

werden zu erfolgen. Die ausgewiesene Grünfläche auf dem LSG-Flurstück 1468/3 darf nicht be-

ansprucht werden. Wenn dies nicht möglich ist, ist eine Tiefenlockerung der verdichteten Böden 

nach Abschluss der Bauarbeiten erforderlich. Bau- und betriebsbedingt sind erhebliche Beein-

trächtigungen nicht zu erwarten. 

Die neuen Vorgaben des § 2 (3) Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) zur 

Erstellung eines Bodenschutzkonzepts (ab 0,5 ha) und einer bodenkundlichen Baubegleitung (ab 

1 ha) müssen aufgrund der geringen Größe der Eingriffsflächen nicht berücksichtigt werden. 

 

 

2.2.2.6 Auswirkungen Wasser 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch stoffliche Einträge und Immissionen in das Grund- und 

Oberflächenwasser können durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und Anwendung der ein-

schlägigen Bestimmungen und Richtlinien vermieden werden, so dass erhebliche Beeinträchti-

gungen nicht zu erwarten sind. 

Nach § 47 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist bei der Bewirtschaftung des Grundwassers eine 

Verschlechterung seines mengenmäßigen Zustands zu vermeiden. Die Wasserhaushaltsbilanz 

im bebauten Zustand muss der im nicht bebauten Zustand möglichst nahekommen. Konventio-

nelle rein ableitungsorientierte Entwässerungssysteme sind hierzu nicht geeignet. Nach § 55 (2) 

WHG soll das Niederschlagswasser von Grundstücken versickert oder über eine Kanalisation 

ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder 

wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Be-

lange entgegenstehen. 

Das Plangebiet ist durch vorhandenen Kanalanschluss bereits voll erschlossen. Durch die Grün-

dach-Verpflichtung für das neue Gebäude ist vorgesehen, Wasser im Gebiet zurückzuhalten: 

Niederschlagswasser wird schadlos beseitigt, wenn es flächenhaft oder in Mulden auf mind. 

30 cm mächtigem bewachsenem Boden in das Grundwasser versickert wird. 
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Durch die Erweiterungsfläche führt der Bebauungsplan zur geringen zusätzlichen Versiegelung 

wasserdurchlässiger Bodenschichten (ca. 450 m²). Etwa 162 m² werden entsiegelt. Eine mess-

bare Erhöhung des Oberflächenabflusses und eine Verringerung der Grundwasserneubildung ist 

dadurch nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Schadstoffeinträge auf dem Wasserpfad sind bei Unfällen oder ähnlichen un-

vorhersehbaren Ereignissen grundsätzlich nicht auszuschließen. Ein relevanter zusätzlicher 

Schadstoffeintrag in den oberflächennahen Grundwasserkörper auf dem Luftpfad ist nicht zu er-

warten. Bei einem sachgerechten Umgang mit Abwässern sind erhebliche Umweltauswirkungen 

weder für das Plangebiet noch das übrige Entsorgungsnetz zu erwarten. 

 

 

2.2.2.7 Auswirkungen Klima und Luft 

Auf das Großklima (Makroklima) werden durch den Bebauungsplan keine Auswirkungen erwar-

tet, zumindest trägt er nicht wesentlich zur Beeinträchtigung des Klimas und zur Verstärkung des 

Klimawandels bei. Er ist auch nicht anfällig gegenüber den Folgen des Klimawandels. Das Plan-

gebiet liegt außerhalb von Hochwasserschutz- und Überschwemmungsgebieten. 

Auf Bebauungsplanebene ist das Geländeklima als die kleinräumige Modifikation des Groß-

klimas infolge der spezifischen Wechselwirkungen zwischen Relief bzw. Oberflächentyp (Wald, 

Feld, Stadt etc.) und Atmosphäre von Belang. 

Das Plangebiet liegt in der klimaökologisch sensiblen Vorbergzone im Randbereich einer Kaltluft-

leitbahn von hoher Bedeutung.  

Der geplante Werkstattanbau stellt keine Beeinträchtigung (Barriere) der Luftaustauschprozesse 

zwischen Schwarzwald und Rheinebene da. 

Durch das geplante Gebäude und die befestigten Flächen werden zusätzlich Wärmespeicher in 

den Klimaraum eingebracht. Eine Verstärkung der Wärmebelastung am Tage oder Ein-

schränkungen der Durchlüftungsbedingungen und damit eine Erhöhung der Wärme- (und 

Schadstoff-) belastung von angrenzenden Siedlungsflächen, sind durch das Vorhaben nicht zu 

erwarten. 

Zur Verringerung der Wärmebelastung kann vor allem die Begrünung von Dächern und Fassaden 

beitragen. Während eine Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen 

den Wärmeeintrag in den Gebäudeinnenraum reduzieren, wirkt eine Dachbegrünung über die 

Substratauflage isolierend und verringert das Aufheizen eines Gebäudes. Im Winter kann sie zur 

Senkung des Heizbedarfes beitragen. Zusätzlich erfolgt eine Retention von Niederschlags-

wasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen entlastet wird. 

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf begrünten Dächern ist möglich. Die Begrünung kann 

durch den Kühleffekt die Leistung der Solarmodule sogar noch erhöhen. 

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelten 

Flächen oder Fassaden die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass 

diese stärker zurückstrahlen und damit insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. 

Bau- und betriebsbedingt sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. Während der 

Bauphase besteht die Gefahr der Schadstoffbelastung durch umweltgefährdende Bau- und 

Betriebsstoffe der Baumaschinen. Das Risiko des Schadstoffeintrags wird jedoch durch 
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ordnungsgemäß gewartete Baumaschinen sowie einen sachgemäßen Umgang mit umwelt-

gefährdenden Materialien minimiert, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten 

sind.  

Zusammenfassend lässt sich für das Schutzgut Klima/Luft ableiten, dass die geplante Bebauung 

die klimaökologische Situation nicht erheblich stört. Den klimatischen Auswirkungen wird mit 

geeigneten Maßnahmen begegnet (Dachbegrünung, Baumpflanzungen, Wiesenfläche). 

Mit dem Bebauungsplan sollen keine weiteren Festsetzungen zur zwingenden Nutzung regene-

rativer Energien getroffen werden. Die weitere Entscheidung, welche Energiestandards letztend-

lich auf dem Baugrundstück eingesetzt werden, soll dem Grundstückseigentümer vorbehalten 

bleiben. Der Nutzung von regenerativen Energien stehen keine Festsetzungen entgegen oder 

erschweren diese. Der Bebauungsplan berücksichtigt die Nutzung von erneuerbaren Energien 

und den sparsamen und effizienten Nutzung von Energien (siehe auch Kap. 2.2.2.13). 
 
 

2.2.2.8 Auswirkungen Landschaft / Siedlungsbild / Erholungseignung 

Während der Bauphase treten vorübergehende visuelle Störungen und Sichtwirkungen durch die 

Bauarbeiten, technisch-konstruktive Baustelleneinrichtungsflächen und Baufahrzeuge aus, die 

das Landschaftsbild während der Bauphase negativ beeinträchtigen. Diese Beeinträchtigungen 

sind zeitlich begrenzt und werden insgesamt als gering eingestuft.  

Trotz seiner Randlage zum Außenbereich (LSG) ist die Beeinträchtigung bezüglich Landschafts- 

und Siedlungsbild insgesamt als wenig erheblich einzustufen. Das Bauvorhaben liegt nicht be-

sonders exponiert und das Landschaftsbild wird kaum verändert. Es handelt sich um eine maß-

volle Ergänzung einer bestehenden Bebauung, die geplante Bebauung stellt keine unangemes-

sene städtebauliche Entwicklung dar. Die festgesetzten Gebäudehöhen berücksichtigen neben 

städtebaulichen Belangen auch eine Minderung von negativen Einflüssen auf das Landschafts-

bild. Durch Begrenzung zum Maß der baulichen Nutzung und die örtlichen Bauvorschriften zur 

äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen und der unbebauten Flächen wird sichergestellt, dass 

sich die geplante Bebauung weitgehend in das örtliche Erscheinungsbild einfügt und eine verun-

staltende Wirkung verhindert wird. Das Plangebiet ist bereits verkehrlich erschlossen und durch 

die bestehende Werkstatt vorbelastet.  

 

 

2.2.2.9 Auswirkungen Kultur- und Sachgüter 

Es entstehen voraussichtlich keine nachteiligen Umweltauswirkungen. Sollten bei der Durchfüh-

rung der Erdarbeiten bisher unbekannte archäologische Funde und Befunde entdeckt werden, 

sind diese dem Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 21 umgehend zu melden. 

 

 

2.2.2.10 Auswirkungen Biologische Vielfalt und Wechselwirkungen 

Unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Wissensstandes und der aktuellen Prüfmethoden 

(vgl. § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB) sind durch den Bebauungsplan keine konkreten Umweltauswir-

kungen auf die biologische Vielfalt zu erwarten. 

Durch die bestehende Bebauung und die Nutzungen im Plangebiet ist das Wirkungsgefüge zwi-

schen abiotischen und biotischen Schutzgütern bereits heute schon vorbelastet bzw. gestört. 
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Zusätzliche gravierende Beeinträchtigungen der Wechselbeziehungen durch die Planaufstellung 

sind nicht zu erwarten. Es sind auch keine Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern und 

den Schutzzielen von Natura 2000-Gebieten ersichtlich.  

 

 

2.2.2.11 Auswirkungen Gebiete zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

Die Rahmenrichtlinie Luftqualität (96/62/EG) der EU benennt in Artikel 9 die Anforderungen für 

Gebiete, in denen die Werte unterhalb der Grenzwerte liegen. Artikel 9 besagt, dass  

• die Mitgliedsstaaten eine Liste der Gebiete und Ballungsräume, in denen die Werte der Schad-

stoffe unterhalb der Grenzwerte liegen, zu erstellen haben und 

• die Mitgliedsstaaten in diesen Gebieten die Schadstoffwerte unter den Grenzwerten halten 

und sich bemühen, die bestmögliche Luftqualität im Einklang mit der Strategie einer dauerhaf-

ten und umweltgerechten Entwicklung zu erhalten. 

 

Den in Artikel 9 beschriebenen Vorgaben trägt § 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-

SchG) Rechnung. Dieser besagt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in 

Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Immis-

sionsgrenzwerte nicht überschritten werden, bei der Abwägung der betroffenen Belange die Er-

haltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen ist. 

Das BauGB übernimmt wiederum die Anforderungen des § 50 BImSchG an die Erhaltung der 

bestmöglichen Luftqualität als Abwägungsbelang für die Bauleitplanung, sodass gemäß § 1 Abs. 

6 Nr. 7 Buchstabe h BauGB, die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen 

die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Ge-

meinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, bei der Aufstellung 

von Bauleitplänen zu berücksichtigen ist. 

Veränderungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden bestmöglichen Luftqualität wer-

den aus der Aufstellung des Bebauungsplans voraussichtlich nicht resultieren.  

 

 

2.2.2.12 Auswirkungen Bauphase, Betriebsphase, Abrissarbeiten, Abfälle, eingesetzte 

Techniken und Stoffe  

Projektabhängige erhebliche Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebsphase und 

möglicher Abrissarbeiten sind nicht relevant bzw. erkennbar. Es handelt sich um einen Bebau-

ungsplan, der kein UVP-pflichtiges Vorhaben zum Gegenstand hat. Auf Bebauungsplanebene 

nicht absehbare zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen von Einzelvorhaben 

werden auf der Zulassungsebene geprüft. 

Generell kommt es baubedingt zu Flächeninanspruchnahme in der Größenordnung der späteren 

Überbauung, außerdem zu Bodenmodellierungen und zur Ablagerung von Baumaterialien im 

Plangebiet. Es treten baubedingt vorübergehende Emissionen in Form von Schall, Erschütterun-

gen und Luftschadstoffen (einschließlich Stäube) auf. Betriebsbedingt entstehen keine besonde-

ren Emissionen. 

Die im Bereich des Plangebietes anfallenden Abfälle und Abwässer werden ordnungsgemäß 

nach dem aktuellen Stand der Technik entsorgt. Über die üblichen, zu erwartenden Abfälle und 
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Abwässer hinausgehend sind derzeit keine aus der künftigen Nutzung entstehenden Sonderab-

fallformen absehbar. Die Abwasserentsorgung soll über das bestehende Mischsystem erfolgen. 

Für die baulichen Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans werden voraussicht-

lich nur allgemein häufig verwendete Techniken und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt. 

 

2.2.2.13 Erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung 

Durch die BauGB-Klimanovelle 2011 wurden zur Stärkung des Klimaschutzes u.a. eine 

Klimaschutzklausel (§ 1 Abs. 5 Satz 2), sowie ein neuer Absatz 5 in § 1a BauGB eingefügt. Die 

Klimaschutzklausel erweitert die Festsetzungsmöglichkeiten zum Einsatz und zur Nutzung 

erneuerbarer Energien und aus Kraft-Wärme-Kopplung, fügt Sonderregelungen für die Wind-

energienutzung ein und erleichtert insbesondere die Nutzung von Photovoltaikanlagen an oder 

auf Gebäuden. Klimaschutz und Klimaanpassung sind nunmehr ausdrücklich abwägungs-

relevante Belange in der Bauleitung und daher im Verhältnis zu den anderen Belangen der 

Bauleitplanung gleichberechtigt gegeneinander und untereinander sachgerecht abzuwägen. Eine 

Planungspflicht wird dadurch allerdings nicht ausgelöst.  

Der Gebäudesektor ist für die Verringerung klimaschädlicher Emissionen von entscheidender 

Bedeutung. Die Ziele der EU bzw. der Bundesregierung bis 2020 die Energieproduktivität um 

20% zu steigern und die CO2-Emissionen um mind. 20% gegenüber dem heutigen Niveau zu 

senken, lassen sich nur erreichen, wenn das erhebliche Einsparpotenzial im Verbrauchssektor 

Raumheizung und Warmwasserbereitung konsequent genutzt wird.  

Das Plangebiet hat aktuell hinsichtlich einer Nutzung erneuerbarer Energien keine besondere 

Bedeutung, verfügt jedoch über ein hohes Potenzial. Die mittlere jährliche Solareinstrahlung für 

horizontale Flächen in [kWh/m2] beträgt gemäß LUBW-Kartendienst 1.092 kWh/m². Das Solarpo-

tenzial auf Dachflächen des bestehenden Wohnheims ist als Eignungsklasse gut eingestuft. 

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf begrünten Dächern ist möglich. Die Begrünung kann 

durch den Kühleffekt die Leistung der Solarmodule sogar noch erhöhen. 

Mit dem Bebauungsplan sollen keine weiteren Festsetzungen zur zwingenden Nutzung regene-

rativer Energien getroffen werden. Die weitere Entscheidung, welche Energiestandards letztend-

lich auf dem Baugrundstück eingesetzt werden, soll den Grundstückseigentümern vorbehalten 

bleiben. Der Nutzung von regenerativen Energien stehen keine Festsetzungen entgegen oder 

erschweren diese. 

 

 

 

3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Aus Sicht der städtischen Wirtschaftsförderung ist es wichtig, dass der Bosch-Dienst sich an sei-

nem langjährig gewachsenen Standort erweitern kann.  

Es gibt keine Standortalternativen und eine Umsiedlung des Betriebs in ein Gewerbegebiet ist 

nach städtischer Prüfung nicht möglich. In Bühl stehen keine gewerblichen Flächen mehr zur 

Verfügung, die dem Betrieb als Standortalternative angeboten werden könnten.  

Der Betrieb ist daher angehalten, an seinem jetzigen, bereits vorbelasteten Standort zu bleiben 

und sich dort geringfügig zu erweitern.  
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4 Störfallbetrachtung und Kumulation 

4.1 Störfallrisiken 

Durch den Bebauungsplan bestehen keine besonderen Anfälligkeiten für schwere Unfälle und 

Katastrophen. Somit entstehen diesbezüglich keine Auswirkungen auf die Umweltbelange gemäß 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a bis d und i BauGB.  

Es besteht keine Möglichkeit, dass Aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes ein Störfall 

im Sinne des § 2 Nummer 8 der Störfall-Verordnung eintritt, sich die Eintrittswahrscheinlichkeit 

eines solchen Störfalls vergrößert oder sich die Folgen eines solchen Störfalls verschlimmern 

können. 

Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 

Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden, zumal es sich um ein Wohn-

heim handelt. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima, Landschaft, Biologische Vielfalt, Natura-2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevöl-

kerung sowie Kultur- und sonstige Sachgüter durch schwere Unfälle oder Katastrophen sind nicht 

zu erwarten. 

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das kul-

turelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle und Katastrophen abzusehen. 

Die Aufnahme von störfallbezogenen Regelungen ist nicht erforderlich. Dies liegt insbesondere 

darin begründet, dass kein Betriebsbereich im Sinne von § 3 Abs. 5a BImSchG bzw. der Störfall-

verordnung (12. BImSchV) zulässig ist.  

Informationen zu den nächstgelegenen Anlagenstandorte, die unter die Regelungen der EU-

Richtlinie über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-

schmutzung), IE-Richtlinie) fallen und / oder Betriebsbereiche die der EU-Richtlinie zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (Seveso III-Richtlinie) unterliegen, 

sind nicht bekannt. 

 

 

4.2 Kumulation 

Eine Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berück-

sichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme bzgl. Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz 

oder bzgl. der Nutzung von natürlichen Ressourcen ist nach derzeitigem Wissenstand nicht be-

kannt. 
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5 Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

5.1 Technischen Verfahren und Hinweise auf Schwierigkeiten 

Es ergaben sich keine besonderen Anforderungen an die zu prüfenden Umweltbelange und ihre 

Intensität. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben haben sich nicht ergeben. 

Die Datenlage war ausreichend. Da in der Bauleitplanung viele bautechnische Fragen (Wahl des 

Bauverfahrens, Bedarf und Lage von Baustellenflächen, etc.) noch nicht festgesetzt werden, liegt 

systembedingt ein gewisses Informationsdefizit vor. Insbesondere die baubedingten Beeinträch-

tigungen des Vorhabens konnten daher nur abgeschätzt werden. 

Es wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung und eine schalltechnische Untersuchung durchge-

führt. Die Notwendigkeit weiterer besonderer Fachuntersuchungen bzw. -gutachten ist nach der-

zeitigem Stand nicht erkennbar. 

Zu den Themenbereichen Grundlagen, Boden, Oberflächengewässer, Grundwasser sowie Tiere 

und Pflanzen wurde das LUBW Internet-Informationsportal Landschaftsplanung und der LGRB-

Kartenviewer herangezogen, die orientierende Geoinformation zur örtlichen Situationsbeschrei-

bung bereitstellen. Zur Bewertung der Leistungsfähigkeit der Böden werden die Leitfäden des 

Umweltministeriums „Bewertung der Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (LUBW 2010) und 

„Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ (LUBW 2012, Heft 24) 

herangezogen. Für die Eingriffs-Kompensations-Bilanz wird auf die „Bewertung der Biotoptypen 

Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung“ 

(LUBW 2005) und die Ökokontoverordnung (ÖKVO) zurückgegriffen. 

 

 

5.2 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Die Umsetzung der umweltrelevanten Festsetzungen wird zunächst im Rahmen der Baugeneh-

migungsverfahren überprüft. Nach Realisierung wird kontrolliert, ob diese beachtet wurden. 

Nach § 4c BauGB überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund 

der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene Auswirkungen 

frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Dabei nutzt sie Hinweise von behördlicher Seite von möglichen unvorhergesehenen nachteiligen 

Auswirkungen des Bauleitplans auf die Umwelt, über die die Gemeinden nach Abschluss des 

Verfahrens zur Aufstellung des Bauleitplan von den Behörden unterrichtet werden (§ 4 (3) 

BauGB). 

Ein konkreter Monitoringbedarf ist derzeit nicht erforderlich. Zur Überwachung der erheblichen 

Auswirkungen der Durchführung des Bebauungsplans auf die Umwelt erfolgt eine  

− Überwachung der tatsächlichen Durchführung der umweltschützenden planerischen Festset-

zungen. 

− Überwachung unvorhergesehener erheblicher Auswirkungen des Bebauungsplans auf die 

Umwelt. 
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6 Maßnahmenvorschläge Grünordnung, Ausgleich und Artenschutz 

6.1 Grünordnerische Festsetzungen 

Folgende Vorschläge für textliche Festsetzungen bzw. örtliche Bauvorschriften zur Grünordnung, 

zum Ausgleich und zum Artenschutz werden zur Übernahme in den Bebauungsplan empfohlen. 

1. Gemäß Grünordnungsplan sind im Plangebiet mindestens 18 Laubbäume aus der Pflanzliste 

zu pflanzen, dauernd zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang innerhalb eines Jahres durch 

entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen. 

2. Die im LSG liegende private Grünfläche wird dauerhaft als Wiesenfläche angelegt, 2x im Jahr 

gemäht und das Mähdgut abgeräumt. Das Ausbringen von Dünge- und/oder Pflanzenschutz-

mitteln ist unzulässig. 

3. Auf den Flurstücken 1468/7 und 3699 werden Wiesenflächen gemäß Grünordnungsplan an-

gelegt und unterhalten. Befestigte Flächen innerhalb dieser Wiesenflächen werden zuvor 

entsiegelt und fachgerecht rekultiviert. 

4. Das neue Werkstattgebäude auf Flst.-Nr. 1468/3 erhält ein begrüntes Flachdach. Die Stärke 

des Dachbegrünungssubstrats oberhalb einer Drän- und Filterschicht hat mindestens 10 cm 

im gesetzten Zustand zu betragen.  

5. Für alle Pflanzungen gelten die im Kapitel 6.3 genannten Vorgaben. 

6. Die unbebauten Flächen des bebauten Grundstücks sind - mit Ausnahme von Zufahrten, 

Zugängen, zulässigen Stellplätzen sowie den zulässigen Nebenanlagen - als unversiegelte 

Grünflächen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Das Anlegen von Kies-, Stein- und 

Schottergärten ggf. in Kombination mit darunterliegenden wasserdichten und nicht durchwur-

zelbaren Folien ist nicht zulässig. 

7. Bewitterte Teile der Gebäudehülle und Dachinstallationen (z. B. Regenrinnen) aus unbe-

schichtetem Blei, Zink, Kupfer und anderen Materialien, aus denen Schadstoffe in das ab-

fließende Niederschlagswasser gelangen können, sind nicht zulässig. 

8. Die im LSG liegende Grünfläche darf zur freien Landschaft hin (Süd- und Ostseite) nicht 

eingefriedet werden. 

9. Der Oberboden ist abzuschieben, fachgerecht zwischenzulagern (Mietenhöhe ≤ 2 m) und 

auf den neu angelegten Freiflächen der Wiederverwendung zuzuführen. 

10. Vogelkollisionen an Glasfassaden ab 5 m² Gesamtelementfläche sind durch geeignete Vo-

gelschutzmaßnahmen zu vermeiden. Die konkrete Ausformung ist mit der zuständigen Na-

turschutzbehörde im Zuge der Bauantragsplanung zu klären. 

11. Für die Außenbeleuchtungen sind insektenfreundliche LED-Leuchtmittel mit einer Farbtem-

peratur von max. 3.000 Kelvin zu verwenden. Die Leuchten müssen - um auf nachtaktive 

Tiere minimierend wirken zu können - so konstruiert sein, dass der Leuchtpunkt möglichst 

weit in den Beleuchtungskörper integriert ist (sog. „Full-cut-off-Leuchten“) und dass ein Ein-

dringen von Insekten in den Leuchtkörper unterbunden wird. Die Abstrahlrichtung muss da-

bei nach unten gerichtet sein. Eine permanente nächtliche Außenbeleuchtung ist nicht zu-

lässig. 

 



Umweltbericht 
Bebauungsplan „Grautenbach-Riedbosch, 3. Änderung und Ergänzung“ in Bühl-Altschweier 25 

 
 
 

 
P 1406   

6.2 Empfehlungen und Hinweise 

 

1 Der Schutz von Mutter- und Oberboden erfolgt gem. den einschlägigen Bestimmungen und 

Richtlinien (DIN 18300, DIN 18915, DIN 19639, RAS-LP 2, ZTVLa-StB 05, § 202 BauGB).  

Der Oberboden soll während der Bauphase durch getrenntes Abschieben und Lagern in ei-

ner Miete bis zum Wiederaufbau in die Grünflächen geschützt werden (Mietenhöhe ≤ 2 m 

und Zwischenbegrünung bei Lagerungsdauer über 2 Monate, siehe auch DIN 18915, 19639). 

Die Miete darf nicht durch Befahren o.ä. belastet werden. Bevor der Oberboden aufgetragen 

wird, soll der im Zuge der Baumaßnahmen durch Befahren, Materiallagerung etc. verdichtete 

Unterboden tiefengelockert werden. Sollte nicht nutzbarer Erdaushub anfallen, sind vor einer 

Deponierung andere Verwertungsmöglichkeiten (z.B. Erdaushubbörse, Recyclinganlagen) 

zu prüfen. Bei trockener und windiger Witterung ist während des Baus freiliegender Oberbo-

den bei Bedarf zu befeuchten, um Staubentwicklung zu vermeiden. Im Falle eines Ölunfalls 

im Zuge der Erdbauarbeiten ist der Boden auszutauschen und fachgerecht zu entsorgen. 

Die neuen Vorgaben des § 2 (3) Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) 

zur Erstellung eines Bodenschutzkonzepts (ab 0,5 ha) und einer bodenkundlichen Baube-

gleitung (ab 1 ha) müssen aufgrund der geringen Größe der Eingriffsflächen nicht berück-

sichtigt werden. 

2 Soweit Verfüllungen, Auffüllungen und Geländemodellierungen vorgenommen werden, sind 

bei der Verwertung (das Auf- und Einbringen) von aufbereiteten mineralischen Bau- und Ab-

bruchabfällen (Recyclingmaterial) oder Böden in Baden-Württemberg die gültigen techni-

schen Hinweise anzuwenden 

− Mitteilung des Umweltministeriums Baden-Württemberg „Vorläufige Hinweise zum Ein-

satz von Baustoffrecyclingmaterial“ vom 13.04.2004, 

− Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung 

von Abfall eingestuftem Bodenmaterial, 14.03.2007 Az. 25-8980.08M20 Land/3  

3 Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (z. B. gärtnerische Nutzung, Grün-

flächen) sind die Vorsorgewerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung bzw. die 

Zuordnungswerte 0 (Z 0) der vorgenannten Verwaltungsvorschrift für Bodenmaterial einzu-

halten. 

4 In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden, 

um die natürliche Bodenstruktur vor einer erheblichen und nachhaltigen Veränderung zu 

schützen. 

5 Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Niveauausgleichsmaßnahmen, Verfüllungen oder 

Auffüllungen durchgeführt werden, darf nur unbelasteter kulturfähiger Bodenaushub zum 

Einbau kommen. Es dürfen ausschließlich Materialien zu Einbau kommen, die nach der Bun-

desbodenschutz- und Altlastenverordnung die Vorsorgewerte für Böden bzw. den Zuord-

nungswert Z 0 der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als 

Abfall eingestuften Bodenmaterial (VwV Boden) einhalten. 

6 Es sind technisch einwandfreie, lärmgedämmte Baumaschinen und Baufahrzeuge mit hohen 

Anforderungen an den Schadstoffausstoß (technisch neuster Stand) einzusetzen. 
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7 Die schadlose dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser ist erlaubnisfrei. Nieder-

schlagswasser wird schadlos beseitigt, wenn es flächenhaft oder in Mulden auf mindestens 

30 cm mächtigen bewachsenen Boden in das Grundwasser versickert wird. Sollen andere 

Versickerungsvarianten zur Ausführung kommen, ist vom Bauherrn eine wasserrechtliche 

Genehmigung bzw. Erlaubnis beim Landratsamt Rastatt zu beantragen.  

8 Sollten in Folge der Planungen bei der Durchführung von Erdarbeiten bisher unbekannte 

archäologische Funde und Befunde entdeckt werden, sind diese dem Regierungspräsidium 

Karlsruhe, Ref. 26 umgehend zu melden. Die Fundstelle ist bis zu vier Werktage nach der 

Fundanzeige unberührt zu lassen, wenn nicht eine Verkürzung der Frist mit dem Ref. 26 

vereinbar wurde (§ 20 DSchG i.V.m. § 27 DSchG). 

9 Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) des Bundes gilt für alle neuen Wohn- und Nichtwohnge-

bäude. Der Wärmebedarf eines Gebäudes ist danach durch eine anteilige Nutzung von er-

neuerbaren Energien zu decken. Die Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Erdwärme, Bio-

masse, Kollektoren, Photovoltaik-Anlagen usw.) wird empfohlen. Bau und Betrieb von Grund-

wasser-Wärmepumpenanlagen bzw. Erdwärmegewinnungsanlagen bedürfen einer wasser-

rechtlichen Erlaubnis. Die Genehmigungsfähigkeit ist frühzeitig beim Landratsamt zu erfra-

gen. Auf die geltenden Bestimmungen des Klimaschutzgesetzes wird verwiesen. Gemäß 

§ 8a besteht die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage auf Dachflächen bei Neu-

bauvorhaben. 

10 Zur Geothermie gelten die Regelungen des Leitfadens zur Nutzung von Erdwärme und Erd-

wärmesonden des Umweltministeriums Baden-Württemberg. Weitergehende Hinweise ent-

hält das Informationssystem für Oberflächennahe Geothermie für Baden-Württemberg 

(ISONG). 

11 Der Betrieb von Luft/Wasser-Wärmepumpen und auch Klimageräten kann in einem eng um-

bauten Gebiet zu Lärmschutzproblemen (Nachbarschaftsbeschwerden) führen. Für 

Luft/Wasser-Wärmepumpen und Klimageräte gelten die immissionsschutzrechtlichen Anfor-

derungen der TA-Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm). Diese Anlagen emit-

tieren tieffrequenten Schall, der insbesondere im Nachtzeitraum besonders störend wirken 

kann. Vom Bauherrn bzw. Grundstückseigentümer ist daher ein auch hinsichtlich der Nach-

barschaft geeigneter Standort auszuwählen, ein Gerät nach dem Stand der Technik zu in-

stallieren und die Aufstellfläche sowie ein Schalldämmgehäuse in die Konzeption aufzuneh-

men. 

 
 

6.3 Pflanzliste und Pflanzvorgaben 

Für Baum- und Strauchpflanzungen sind heimische Arten zu wählen. Nadelgehölze / Koniferen 

jeglicher Art (Fichte, Scheinzypresse, Lebensbaum u. ä.) sind nicht zulässig. Bäume sind als 

Hochstämme mit einem Stammumfang von mindestens 16/18 cm, 3xv. zu pflanzen, Obstbäume 

mit einem Stammumfang von mindestens 10/12 cm, Sträucher in einer Qualität von 2xv. und 

60/80 cm. Gehölzpflanzungen sind mit einem Reihenabstand von 1,0 m und einem Abstand der 

Pflanzen in der Reihe von maximal 1,5 m zu begründen. 

Alle Bepflanzungen sind gemäß DIN 18916 und DIN 18917 fachgerecht durchzuführen, gemäß 

DIN 18919 zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB. Die Bepflanzung muss spätestens 1 Jahr nach Abschluss der 
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Baufertigstellung erfolgen. Hinsichtlich der Verwendung von Gehölzen sind die geltenden Best-

immungen zu beachten: 

− Freihaltung von Anfahrtssichtweiten an Einmündungen, Kreuzungen u. ä. 

− Grenzabstände nach dem Gesetz über das Nachbarschaftsrecht in Baden-Württemberg 

− Erforderlichen Abstände von hochstämmigen Bäumen gem. Vorgaben des Technischen Re-

gelwerkes DVGW GW 125 (M). Falls bei geplanten Baumpflanzungen der Mindestabstand von 

2,50 m zu Versorgungsleitungen unterschritten wird, sind mechanische Schutzmaßnahmen 

erforderlich. 

Für Ansaaten ist gebietsheimisches Saatgut aus dem Produktionsraum 6, Herkunftsgebiet 9 

(Oberrheingraben) zu verwenden. 

Nach Möglichkeit sind standortgerechte und naturraumtypische Gehölze aus regionaler Herkunft 

gemäß § 40 BNatSchG zu verwenden (gebietseigene Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 5.1, 

Sortiment der im Plangebiet (Naturraum 212) gebietsheimischen Gehölzarten nach LfU 2002. 

Im Übrigen gilt das nachstehende Sortiment der städtischen Pflanzliste. 

 

Pflanzliste 2019, Bäume und Gehölze für den innerstädtischen Bereich 

t = auch für trockene Standorte geeignet, f = auch für feuchte Standorte geeignet 

[nh = nicht heimisch; Verwendung auf Extremstandorten - nur im Straßenraum und auf Großparkplätzen zulässig] 
 

1a) Große Bäume (über 20 m) mit breiter Krone (über 8 m), Pflanzgrube mind. 12 m³ 

 t Spitzahorn      Acer platanoides 

   f Bergahorn      Acer pseudoplatanus 

 t Esskastanie      Castanea sativa 

  Buche (= Rotbuche)     Fagus sylvatica 

   f Walnuss       Juglans regia 

 t Traubeneiche      Quercus petraea 

 t f Stieleiche      Quercus robur 

   f Winterlinde      Tilia cordata 

  Sommerlinde      Tilia platyphyllos 

      [nh Kaiserlinde      Tilia x europaea 'Pallida '] 

      [nh Silberlinde, kegelförmig     Tilia tomentosa 'Brabant'] 

 

1b) Große Bäume (über 20 m) mit schlanker Krone (3 - 6/8 m), Pflanzgrube mind. 9 m³ 

   f Roterle (= Schwarzerle)     Alnus glutinosa 

   f Grauerle (= Weißerle)     Alnus incana 

 t Birke       Betula pendula 

 

2a) Mittelgroße Bäume (12/15-20 m) mit breiter Krone (über 8 m), Pflanzgrube mind. 9 m³ 

  Hainbuche (= Weißbuche)     Carpinus betulus 

 Apfelbaum, hochstämmig     Malus domestica in folgenden Sorten: 

           Aargauer Jubiläumsapfel, Auer Straßenapfel, 

           Berlepsch, Bohnapfel, Boskoop, Brettacher, 

           Jakob Fischer, Muggensturmer Gulderling, 

           Obertsroter Weinapfel, Prinz Albrecht, 

           Rote Sternrenette, Schwaikheimer Rambur, 

           Später Paradiesapfel, Ulmer Polizeiapfel, 

           Winterrambur, Wintersdorfer Haferapfel 

 Vogelkirsche (= Süßkirsche), hochstämmig   Prunus avium in folgenden Sorten: 

           Dolleseppler, Dolls Langstieler 

 Zwetschge      Prunus domestica  Bühler Frühzwetschge 
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  Birnbaum, hochstämmig     Pyrus communis in folgenden Sorten: 

           Bayrische Weinbirne, Gelbmöstler, 

           Grüne Jagdbirne, Lederhosenbirne, 

           Oberösterreichische Weinbirne, 
           Schweizer Wasserbirne, Stuttgarter Geißhirtle 

 t Speierling      Sorbus domestica 

 t Elsbeere      Sorbus torminalis 

  Eibe (stark giftig)      Taxus baccata 

  Winterlinde, ovalkronig (“Stadtlinde”)   Tilia cordata 'Greenspire' 

      [nh Späths Erle      Alnus x spaethii] 

 
2b) Mittelgroße Bäume (12/15-20 m) mit schlanker Krone (3-6/8 m), Pflanzgrube mind. 6 m³ 

 t Spitzahorn, kegelförmig     Acer platanoides 'Emerald Queen' 

 t f Hainbuche, säulenförmig     Carpinus betulus 'Fastigiata' 

 t f Stieleiche, säulenförmig     Quercus robur 'Fastigiata' 

  Winterlinde, eiförmig     Tilia cordata 'Rancho' 

      [nh Lederhülsenbaum, dornenlos, schmalkronig Gleditsia triacanthos ’Skyline’] 

 

3)   Kleine Bäume (5/7-12/15 m), Kronenbreite 3-6 m, Pflanzgrube mind. 6 m³ 

  Feldahorn      Acer campestre 

  Feldahorn, eiförmig     Acer campestre ’Elsrijk’ 

 t Spitzahorn, eiförmig     Acer platanoides 'Cleveland' 

 t Spitzahorn, säulenförmig     Acer platanoides 'Columnare' 

 t Spitzahorn, kegelförmig     Acer platanoides 'Olmsted’ 

  Stechpalme (giftig)     Ilex aquifolium 

   f Traubenkirsche      Prunus padus 

 t Mehlbeere      Sorbus aria 

 t Mehlbeere, kegel- bis eiförmig    Sorbus aria 'Magnifica' 

  Vogelbeere (= Eberesche)     Sorbus aucuparia 

  Vogelbeere (= Eberesche), säulenförmig   Sorbus aucuparia 'Fastigiata' 

 
4)   Sträucher (1,5 - 5/7 m) 

 t Felsenbirne      Amelanchier ovalis 

 t Berberitze      Berberis vulgaris 

 t f Blutroter Hartriegel     Cornus sanguinea 

 t f Hasel       Corylus avellana 

 t Eingriffeliger Weißdorn     Crataegus monogyna 

 t Besenginster (giftig)     Cytisus scoparius 

   f Pfaffenhütchen (giftig)     Euonymus europaeus 

   f Faulbaum (giftig)      Frangula alnus 

  Stechpalme (giftig)     Ilex aquifolium 

 t f Liguster (schwach giftig)     Ligustrum vulgare 

 t Rote Heckenkirsche (schwach giftig)   Lonicera xylosteum 

 t Mispel       Mespilus germanica 

 t Schlehe (= Schwarzdorn)     Prunus spinosa 

 t Feldrose       Rosa arvensis 

 t Hundsrose      Rosa canina 

   f Ohrweide      Salix aurita 

   f Grauweide      Salix cinerea 

   f Purpurweide      Salix purpurea 

   f Mandelweide      Salix triandra 

   f Korbweide      Salix viminalis 

   f Schwarzer Holunder     Sambucus nigra 

  Roter Holunder (giftig)     Sambucus racemosa 

 t Wolliger Schneeball (schwach giftig)   Viburnum lantana 

   f Gewöhnlicher Schneeball (schwach giftig)   Viburnum opulus 
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5)   Mehrjährige Schling- und Kletterpflanzen6 

  Waldrebe      Clematis spec. 

   f Efeu (giftig)      Hedera helix 

   f Hopfen       Humulus lupulus 

   f Wald-Geißblatt      Lonicera periclymenum 

      [nh Trompetenblume (= Klettertrompete)   Campsis radicans] 

      [nh Kletterhortensie      Hydrangea petiolaris] 

      [nh Winterjasmin      Jasminum nudiflorum] 

      [nh Geißblatt      Lonicera caprifolium] 

      [nh Scharlachwein      Vitis coignetiae] 

      [nh Blauregen (giftig)      Wisteria sinensis] 

 

Alternativ sind standortgerechte, klimatolerante Baumarten anzupflanzen, die der GALK-

Straßenbaumliste entnommen werden können. Die Liste wird vom Arbeitskreis Stadtbäume der 

'Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz' (GALK) zusammengestellt und regelmäßig aktualisiert. Die 

Zusammenstellung beruht auf langjährigen Beobachtungen und es werden insbesondere Bäume 

gelistet, die mit den schwierigen innerstädtischen Standorten gut klarkommen. 

Bei der Pflanzung von Straßenbäumen ist ausreichend Pflanzraum (laut FLL 2x2 m Baumscheibe 

und 1,5 m tiefe und 12 m³ große Pflanzgrube) und 2,5 m Abstand zu Leitungen einzuplanen. Für 

die Anlage von Pflanzgruben in befestigten Verkehrsflächen kommt die Bauweise 2 „Pflanzgru-

benbauweise 2 – Pflanzgrube ganz oder teilwiese überbaut“ der FFL in Betracht. 

 

 

Abb. 7  

Pflanzgruben mit angren-

zenden Verkehrsflächen 

(Quelle. FFL 2010, Empfehlungen 
für Baumpflanzungen, Teil 2) 

                                                
6 Die Pflanzung von Wildem Wein (Parthenocissus quinquefolia) und Schling-Flügelknöterich (Fallopia aubertii) ist aus 

naturschutzfachlicher Sicht abzulehnen. Nach der Datenbank des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) zu Wildpflanzen 
und zur Vegetation Deutschlands „Flora.web“ handelt es sich bei diesen Kletterpflanzen um nicht heimische Arten 
(Neophyten). Der Wilde Wein ist außerdem als potentiell invasiv einzustufen und kann damit zu einer Beeinträchtigung 
der biologischen Vielfalt führen. Durch Endochorie (Ausbreitung der Samen über den Verdauungstrakt von Vögeln) 
kann die Pflanze auch in siedlungsferne Bereiche gelangen und dort die Biodiversität beeinträchtigen. 

≥ 1,5 m 
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Dachbegrünung 

Die Stärke des Dachbegrünungssubstrats oberhalb einer Drän- und Filterschicht hat mindestens 

12 cm im gesetzten Zustand zu betragen. Verwendet wird nährstoffarmes und skelettreiches Sub-

strat. Eine initiale Ansaat erfolgt sehr lückig und ermöglicht so eine spontane Ansiedlung stand-

ortheimischer und -gerechter Arten. Für die Anpflanzung wird naturraumtypisches Saat- und 

Pflanzgut verwendet. Geeignete Pflanzenarten sind nachstehend aufgeführt. Bewusst verzichtet 

wird auf die Verwendung einer artenreichen Saatgutmischung für Dachbegrünungen, da solche 

eine hohe Zahl nicht autochthoner Arten enthalten und zu einer Florenverfälschung beitragen 

können. Über Samenanflug und -eintrag (Vögel) können sich allmählich weitere typische Arten 

einstellen. Ziel ist die Entwicklung einer ausdauernden Ruderalvegetation mit Elementen der Tro-

ckenrasen. 

 

Wissenschaftlicher Name:  Deutscher Name:  
Allium schoenoprasum  Schnittlauch  
Anthemis tinctoria  Färber-Kamille  
Anthyllis vulneraria  Wundklee  
Campanula rotundifolia  Rundblättr. Glockenblume  
Dianthus armeria  Rauhe Nelke  
Echium vulgare  Natternkopf  
Euphorbia cyparissias  Zypressen-Wolfsmilch  
Helianthemum nummularium  Sonnenröschen  
Hieracium pilosella  Kleines Habichtskraut  
Jasione montana  Berg-Sandglöckchen  
Potentilla tabernaemontani  Frühlings-Fingerkraut  
Scabiosa columbaria  Tauben-Skabiose  
Sedum acre  Scharfer Mauerpfeffer  
Sedum album Weißer Mauerpfeffer  
Sedum sexangulare  Milder Mauerpfeffer  
Silene nutans  Nickendes Leimkraut  
Silene vulgaris  Gemeines Leimkraut  
Thymus pulegioides  Gewöhnlicher Thymian 

 

Dachbegrünung und Photovoltaik 

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf begrünten Dächern ist möglich. Aus der Kombination 

von Dachbegrünung und solarenergetischer Nutzung können sich gegenseitige Synergieeffekte 

wie etwa die Senkung von Temperaturspitzen und damit ein höherer Energieertrag von Photo-

voltaikmodulen ergeben. Beide Komponenten müssen jedoch hinsichtlich ihrer dauerhaften Funk-

tionsfähigkeit aufeinander abgestimmt sein.  

Bei der Installation von Photovoltaikanlagen und Anlagen zur solarthermischen Nutzung auf der 

Dachfläche empfiehlt sich eine „schwimmende“ Ausführung ohne Durchdringung der Dachhaut. 

Entsprechende Unterkonstruktionen (zum Beispiel spezielle Drainageplatten) erlauben die zu-

sätzliche Nutzung der Begrünungssubstrate als Auflast zur Sicherung der Solaranlage gegen 

Sogkräfte.  

Die Solarmodule sind in aufgeständerter Form mit ausreichendem Neigungswinkel und vertika-

lem Abstand zur Begrünung auszuführen. Dadurch ist in der Regel sichergestellt, dass die Anfor-

derungen an eine dauerhafte Begrünung und Unterhaltungspflege erfüllt sind. Flache Installatio-

nen sind zu vermeiden oder mit ausreichendem Abstand zur Bodenfläche auszuführen, sodass 

auch hier eine Begrünung darunter möglich bleibt und die klimatische Funktion nicht unzulässig 

eingeschränkt wird.  
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Die Ausführung ist unter Beachtung der Richtlinie der Forschungsgesellschaft für Landschaftsbau 

Landschaftsentwicklung e.V. (FLL) für Planung, Bau und Instandhaltung von Dachbegrünungen 

in der jeweils aktuellen Fassung vorzunehmen. 

 

 

 

7 Eingriffe und ihr Ausgleich 
 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB sind die Vorschriften der Eingriffsregelung nach den § 13 ff BNatSchG 

in der Bauleitplanung anzuwenden. Darin ist festgelegt, dass erhebliche Beeinträchtigungen von 

Naturhaushalt und Landschaftsbild vorrangig zu vermeiden sind, nicht vermeidbare Beeinträchti-

gungen sind möglichst funktionsbezogen auszugleichen. 

 

7.1 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

Die naturschutzrechtliche Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ergibt sich durch die Gegenüberstel-

lung des Ist- und Plan-Zustands unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kompensationsmaß-

nahmen. Die Bilanzierung erfolgt unter Anwendung der Methodik der Ökokonto-Verordnung - 

ÖKVO des Landes Baden-Württemberg vom 19.12.2010 und der Leitfäden „Bewertung von Bö-

den nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (LUBW 2010, Heft 23) und „Das Schutzgut Boden in der na-

turschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ (LUBW 2012, Heft 24).  

Bilanziert wird das gesamte Plangebiet (4.695 m²). Kompensationspflichtig ist jedoch nur die 

1.299 m² große Plangebietserweiterung (Flurstück 1468/3), da für den übrigen Geltungsbereich 

bereits ein Baurecht besteht, dass eine 100%ige Versiegelung zulässt. Eine separate Bilanzie-

rung der Erweiterungsfläche und der betroffenen LSG-Fläche (Überschneidungsbereich LSG-

Bebauungsplan) erfolgen im Kap. 7.1.7. 

Als Ist-Zustand wird der Voreingriffszustand vor der Anlage der Schotterfläche und als Plan-Zu-

stand die Flächennutzungen gem. Lageplan Variante 4, Architekt K. Walz vom 10.12.2021 zu-

grunde gelegt. Grundlage sind eigene CAD-Flächenermittlungen. 

 

7.1.1 Pflanzen und Tiere 

Die Bewertung erfolgt nach der Biotopwertliste aus der ÖKVO. Gemäß Anlage 2 ÖKOV wird der 

Ist-Zustand (Ausgangswert) mit Hilfe des Feinmoduls bewertet. Ebenso der Plan-Zustand (Ziel-

wert), soweit diese Biotoptypen im Zuge der Maßnahme in kurzer Zeit entstehen. Das Planungs-

modul kommt zur Anwendung, wenn der Zielwert im Zuge der Maßnahme erst allmählich entsteht.  

Die kleine Verkehrsgrünfläche (35.64) wird mit 2 ÖP Abschlag bewertet. 

Der Punktwert der zu pflanzenden Einzelbäume (45.30) wird pro Baum ermittelt durch Multiplika-

tion des Planungswertes mit dem Stammumfang [cm] nach 25 Jahren Entwicklungszeit. Dieser 

errechnet sich aus dem Stammumfang zum Pflanzzeitpunkt addiert mit dem prognostizierten Zu-

wachs, der je nach Wuchsstärke der Art mit 50 bis 80 cm veranschlag wird. Gewählt wird folgen-

der Ansatz: 18 cm Pflanzzeitpunkt + 67 cm Zuwachs = 85 cm. 

Das neue Werkstattgebäude erhält eine Flachdachbegrünung. Der Planungswert der Dachbe-

grünung liegt unter dem Normalwert des Planungsmoduls für Pionier- und Ruderalvegetation von 
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11 ÖP/m², da aufgrund der isolierten Lage mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung zu rech-

nen ist. Veranschlagt werden 9 ÖP/m². 

Die im Grünordnungsplan dargestellte Aufteilung bzw. Anordnung der Grünflächen und der be-

festigten Flächen im Bestandgebiet ist unverbindlich.  

Die Tab. 4 zeigt die Veränderungen der Biotoptypen. 

 

Tab. 4 Bilanzierung Biotoptypen 

 

 
 

 

7.1.2 Boden 

Folgende Tabelle zeigt die Bewertung der Böden im Ist- und Planzustand nach der ÖKVO. Zur 

Bewertung des Kompensationsbedarfs werden Bodenbewertungen in Ökopunkte umgerechnet, 

wobei gem. ÖKVO einer Wertstufe vier Ökopunkte pro Quadratmeter zugewiesen werden.  

Eine Dachbegrünung erfüllt je nach Mächtigkeit und Eigenschaften in geringem Umfang Boden-

funktionen. Wasser wird gespeichert, Biomasse produziert. Nach LUBW 2012 kann eine Dach-

begrünung mit einer Substrat-Mindestmächtigkeit von 10 cm bei Neubauten als Minimierungs-

maßnahme angerechnet werden. Bei einer Substratmächtigkeit von 20 cm sind 1 Wertstufe (4 

ÖP) anzusetzen. Für die im Bebauungsplan festgesetzte Substratmächtigkeit von mind. 10 cm 

werden somit 0,5 Wertstufen (2 ÖP) angesetzt. 

 

Biotoptyp - Ist-Zustand ÖKVO-Code
Biotop-

wert
Fläche Ökopunkte

Fettwiese 33.41 13 40 m² 520

Grasreiche Ruderalvegetaton (Verkehrsgrün) 35.64 9 54 m² 486

Acker (Blumenfeld) 37.11 4 2.277 m² 9.110

Heckenzaun 44.30 4 10 m² 40

öffentliche Verkehrsfläche 60.21 1 479 m² 479

Gebäude, Werkstattgelände, Asphalt, Pflaster 60.10 / 60.20 1 1.835 m² 1.835

4.695 m² 12.469

Grünfläche als Fettwiese 33.41 13 689 m² 8.957

Fettwiese unter Baumreihe 33.41 13 529 m² 6.877

Intensiviese 33.60 6 181 m² 1.083

Dachbegrünung, extensiv 35.60 9 478 m² 4.302

öfftentliche Verkehrsfläche 60.21 1 533 m² 533

Gebäude, Platz, Stellpläzte, Verkehrsfläche 60.10 / 60.20 1 2.286 m² 2.286

14 Bäume als Randeingrünung auf Fettwiese 45.30b 6 1.190 cm 7.140

4 Straßen-Platzbäume auf Intensivwiese 45.30a 8 340 cm 2.720

4.695 m² 33.898

21.428

Biotoptyp Plan-Zustand

Differenz Ökopunkte Plan- und Ist-Zustand
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Tab. 5 Bilanzierung Boden 

 

 
 

 

7.1.3 Wasser 

Der Eingriff in das Grundwasser wird nach ÖKVO durch die Bewertung des Schutzgutes Boden 

abgedeckt. Durch die Gründach-Verpflichtung sind Maßnahmen vorgesehen, um möglichst viel 

Wasser im Gebiet zurückzuhalten. Weitere Maßnahmen für das Schutzgut Wasser sind nicht 

erforderlich. 

 

7.1.4 Klima/Luft 

Der Bebauungsplan bewirkt keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Klima oder die Luft. 

Verlorene Qualitäten werden im Huckepack-Verfahren mit anderen Kompensationsmaßnahmen 

erreicht wie z. B. wie z. B. die Dachbegrünung. 

 

7.1.5 Landschaft 

Es handelt sich um eine maßvolle Ergänzung einer bestehenden Bebauung. Die Gebäudehöhen 

sind so gewählt, dass sich die neuen Baukörper in die bauliche Umgebung einfügen werden. Mit 

den geplanten städtebaulichen und gestalterischen Festsetzungen wird erreicht, dass sich die 

Gebäude hinsichtlich Art und Maß der Nutzung in die Umgebung einbinden werden und sich der 

derzeitige Charakter der Landschaft nur geringfügig verändert.  

Die im Baugebiet vorgesehenen Pflanzgebote dienen der landschaftsgerechten Einbindung der 

neuen Gebäude. Durch die Eingrünung sind die Veränderungen im Landschaftsbild zwischen 

Plan- und Ist-Zustand als nicht erheblich einzustufen. Es besteht kein weiterer Kompensations-

bedarf. 

 

7.1.6 Mensch, Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Für den Menschen sowie für die Kulturgüter und sonstigen Sachgüter ergeben sich durch den 

Bebauungsplan keine erheblichen Beeinträchtigungen. Es besteht kein Kompensationsbedarf. 

 

Boden Ist-Zustand
Wertstufe 

nach ÖKVO
ÖP je m² Fläche

Ökopunkte 

gesamt

unversiegelte Böden 2,67 10,68 2.327 m² 24.857

versiegelte Böden 0 0 2.368 m² 0

4.695 m² 24.857

unversiegelte Böden 2,67 10,68 1.238 m² 13.217

Dachbegrünung 0,5 2 478 m² 956

Entsiegelung 4 16 162 m² 2.592

versiegelte Flächen 0 0 2.818 m² 0

4.695 m² 16.765

-8.092

Boden Plan-Zustand

Differenz Ökopunkte Plan- und Ist-Zustand
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7.1.7 Schutzgutübergreifende Gesamtbilanz 

Der Eingriff wird insgesamt ausgeglichen. Die durch den Bebauungsplan zu erwartenden erheb-

lichen Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild können als im rechtli-

chen Sinne ausgeglichen betrachtet werden. 

Der rechnerische Kompensationsüberschuss (rund 13.300 Ökopunkte) ist als Ausgleich für den 

Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet zu betrachten und nicht anderweitig verwendbar. 

 

Tab. 6 Gesamtbilanz 

  
 
 
 
Erweiterungsfläche Flst.-Nr. 1468/3 

Kompensationspflichtig ist nur die 1.299 m² große Plangebietserweiterung (Flurstück 1468/3), da 

für den übrigen Geltungsbereich bereits ein Baurecht besteht. Auch bei separater Bilanzierung 

der Erweiterungsfläche wird der Eingriff ausgeglichen. 
 

 
 

Tab. 7 Bilanzierung Erweiterungsfläche Flst.-Nr. 1468/3 

Gesamtbilanz Ökopunkte

Saldo SG Boden -8.092 ÖP

13.336 ÖP

Saldo SG Biotope 21.428 ÖP

Biotoptyp - Ist-Zustand ÖKVO-Code
Biotop-

wert
Fläche Ökopunkte

Acker (Blumenfeld) 37.11 4 1.299 m² 5.196

1.299 m² 5.196

Grünfläche als Fettwiese 33.41 13 857 m² 11.141

Dachbegrünung, extensiv 35.60 9 300 m² 2.700

Gebäude, Versiegelung 60.10 / 60.20 1 142 m² 142

8 Bäume als Randeingrünung auf Fettwiese 45.30b 6 680 cm 4.080

1.299 m² 18.063

12.867

Boden Ist-Zustand
Wertstufe 

nach ÖKVO
ÖP je m² Fläche

Ökopunkte 

gesamt

unversiegelte Böden 2,67 10,68 1.299 m² 13.873

1.299 m² 13.873

unversiegelte Böden 2,67 10,68 857 m² 9.153

Dachbegrünung 0,5 2 300 m² 600

versiegelte Flächen 0 0 142 m² 0

1.299 m² 9.753

-4.121

Gesamtbilanz Ökopunkte

Boden Plan-Zustand

Biotoptyp Plan-Zustand

Differenz Ökopunkte Plan- und Ist-Zustand

8.746 ÖP

Differenz Ökopunkte Plan- und Ist-Zustand

Saldo SG Biotope 12.867 ÖP

Saldo SG Boden -4.121 ÖP
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Betroffene LSG-Fläche (Überschneidungsbereich LSG-Bebauungsplan) 

Der Überschneidungsbereich des Bebauungsplans mit dem LSG „Bühlertal“ ist ca. 1.346 m² groß. 

Auch bei separater Bilanzierung der LSG-Fläche wird der Eingriff ausgeglichen. 

 

 
 

Tab. 8 Bilanzierung LSG-Fläche 

 

 
  

Biotoptyp - Ist-Zustand ÖKVO-Code
Biotop-

wert
Fläche Ökopunkte

Acker (Blumenfeld) 37.11 4 1.272 m² 5.088

Werkstattgebäude 61.10 1 46 m² 46

versiegeltes Betriebsgelände 60.20 1 28 m² 28

1.346 m² 5.162

Grünfläche als Fettwiese 33.41 13 859 m² 11.167

Dachbegrünung, extensiv 35.60 9 300 m² 2.700

Gebäude, Versiegelung 60.10 / 60.20 1 187 m² 187

8 Bäume als Randeingrünung auf Fettwiese 45.30b 6 680 cm 4.080

1.346 m² 18.134

12.972

Boden Ist-Zustand
Wertstufe 

nach ÖKVO
ÖP je m² Fläche

Ökopunkte 

gesamt

unversiegelte Böden 2,67 10,68 1.272 m² 13.585

versiegelte Böden 0 0 74 m² 0

1.346 m² 13.585

unversiegelte Böden 2,67 10,68 859 m² 9.174

Dachbegrünung 0,5 2 300 m² 600

versiegelte Flächen 0 0 187 m² 0

1.346 m² 9.774

-3.811

Gesamtbilanz Ökopunkte 9.161 ÖP

Differenz Ökopunkte Plan- und Ist-Zustand

Saldo SG Biotope 12.972 ÖP

Saldo SG Boden -3.811 ÖP

Biotoptyp Plan-Zustand

Differenz Ökopunkte Plan- und Ist-Zustand

Boden Plan-Zustand
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8 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Gewerbebetrieb „Bosch Car Service“ in der Bühlertalstraße 102, Ecke Riedboschweg in Bühl-

Altschweier, möchte sein bestehendes Werkstattgebäude in das östlich angrenzende Land-

schaftsschutzgebiet „Bühlertal“ (LSG) erweitern. Das Plangebiet 4.695 m² groß, davon sind 

1.299 m² Erweiterungsfläche für die bisher kein Baurecht besteht. Wegen der Lage der Erweite-

rungsfläche im Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“ eine Befreiung erforderlich. 

Im Rahmen der vorliegenden Umweltprüfung werden die möglichen Umweltauswirkungen der 

Aufstellung des Bebauungsplanes beschrieben und bewertet. Der Naturhaushalt wird über die 

Elemente Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft und die biologische Vielfalt in 

seinem derzeitigen Zustand erfasst und bewertet. Anschließend werden die möglichen Folgen 

bei einer Durchführung des Vorhabens abgeschätzt.  

Der Bebauungsplan führt zu geringen Eingriffen in Natur und Landschaft, die teilweise vermieden, 

gemindert und planintern ausgeglichen werden.  

Auswirkungen auf geschützte Biotope oder Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eu-

ropäische Vogelschutzgebiete sind nicht gegeben. 

Für die planungsrelevanten Artengruppen wurden eine Erfassung und eine artenschutzrechtliche 

Prüfung durchgeführt. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG sind nicht 

zu erwarten. Umweltschäden im Sinne von § 19 BNatSchG bzw. § 90 Wasserhaushaltsgesetz 

können ausgeschlossen werden. 

Trotz vorgesehener Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen führt das Vorhaben zu gerin-

gen nachteiligen Umweltauswirkungen für die Belange von Natur und Landschaft, insbesondere 

für das Schutzgut Tiere und Pflanzen aufgrund der Freiflächen- und Lebensraumverluste und das 

Schutzgut Boden aufgrund der Versiegelung und Flächenbefestigung. 

Für den Ausgleich sind insbesondere eine Dachbegrünung, die Anlage von Wiesen und Baum-

pflanzungen vorgesehen. Der Ausgleich wird vollständig innerhalb des Plangebietes erbracht. 
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1 Anlass und Vorgehen 

Der Gewerbebetrieb „Bosch Car Service“ in der Bühlertalstraße 102, Ecke Riedboschweg in 

Bühl-Altschweier, möchte sein bestehendes Werkstattgebäude in das östlich angrenzende 

Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“ (LSG) erweitern. Der erforderliche Bebauungsplan wird 

im Regelverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt. 

Hierbei ist auch der besondere Artenschutz nach § 44 BNatSchG abzuarbeiten, der be-

stimmte Verbote der Beeinträchtigung europarechtlich besonders und streng geschützter Ar-

ten bzw. ihrer Lebensstätten beinhaltet. 

Zur Prüfung der Artenschutzbelange wurde die von der Planung betroffene Fläche hinsicht-

lich potenzieller Habitatstrukturen - mit Eignung als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für Ver-

treter artenschutzrechtlich relevanter Tierarten (Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie, europä-

ische Vogelarten nach Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie) - untersucht. 

Die Übersichtsbegehungen erfolgten an trockenen Tagen am 28.06.21 (25°C, sonnig, wind-

still) und 05.08.21 (21°C, sonnig, windstill).  

 

 

Abb. 1  

Vorentwurf Bebauungsplan, Stand 19.04.23 
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2 Gebietsbeschreibung 

Das Plangebiet ist 0,47 ha groß, liegt im Naturraum 212 Ortenau-Bühler Vorberge und grenzt 

im Süden an die freie Landschaft (Außenbereich). Abgesehen von einer kleinen Grünfläche 

(ca. 40 m² Wiese und 10 m² Heckenzaun), ist der westliche Teil (Flst.Nr. 1468/7) bereits 

vollständig bebaut und versiegelt.  

Das Betriebsgelände (Flst.Nr. 1468/7) und der noch unbebaute Bauplatz Flst.Nr. 3699 befin-

den sich im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan „Grautenbach-Riedbosch“. Das 1.299 m² 

große südöstliche Flst.Nr. 1468/3 befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches des beste-

henden Bebauungsplanes und innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Bühlertal“. 

Bei den beiden unbebauten östlichen Flurstücken 3699 und 1468/3 handelt es sich um eine 

ehemalige Ackerfläche, die zuletzt als Feld für „Blumen zum Selberschneiden“ genutzt wurde 

und aktuell brach liegt. Die Flurstücke sind gehölzfrei. Auf beiden Flurstücken wurden 2021 

Erdarbeiten durchgeführt und im nordwestlichen Teil wurde eine ca. 800 m² große Schotter-

fläche angelegt. Am Nordende des Flst. 3699, an der Einmündung des Riedboschwegs in 

die Bühlertalstraße liegt eine kleine Grasfläche (Verkehrsgrün), die aktuell ebenfalls geschot-

tert ist. 

Abgesehen vom LSG sind keine weiteren Schutzgebiete oder Biotope vorhanden. 

 

 

Abb. 2  

Luftbild mit Umgrenzung des 

Plangebietes und LSG-Grenze 
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Flächenzustand April 2021 
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3 Ergebnisse 

 

3.1 Fledermäuse 

Im der gesamten Umgebung kommen sehr wahrscheinlich verschiedene Fledermausarten 

vor, wie z. B. Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus, Kleiner Abendsegler, Rauhautfleder-

maus und Mausohr-Arten. Es ist davon auszugehen, dass verschiedene Fledermausarten 

auch das östliche Plangebiet überfliegen, durchfliegen und bejagen. 

Im Plangebiet sind keine Vegetationsbestände vorhanden, die von Fledermäusen als Quar-

tier genutzt werden können. Eine Beeinträchtigung potenzieller angrenzender Fledermaus-

vorkommen ist nicht zu erwarten. Jagdhabitate sind weiterhin erreichbar und Leitlinien für 

Fledermausflugrouten sind durch die geplante Bebauung nicht tangiert. 

Die Gewerbebauten und das Wohnhaus sind nicht als Fledermausquartier geeignet. Ebenso 

die zum Abbruch vorgesehenen beiden Garage im Süden von Flst.Nr. 1468/7. 

Verstöße gegen § 44 BNatSchG sind für die Artengruppe Fledermäuse mit hinreichender 

Sicherheit ausgeschlossen.  

 

 

3.2 Vögel 

Alle europäischen Vogelarten fallen unter den besonderen Artenschutz nach § 44 BNatschG. 

Während der Begehungen wurden im Plangebiet keine Vögel beobachtet, auch keine 

Haussperlinge an den Gebäuden. Die unbebauten Flächen sind gehölzfrei und bieten keine 

Nistmöglichkeiten und Lebensräume für Vögel. 

Für das Plangebiet ist anzunehmen, dass dort allenfalls allgemein verbreitete Arten des Sied-

lungsbereiches auftreten, um Nahrung zu suchen. Vorkommen von Vogelarten mit natur-

schutzfachlich herausgehobener Bedeutung sind aufgrund der Lage und Struktur des Plan-

gebietes auszuschließen. Das Plangebiet stellt auch kein essenzielles Nahrungshabitat für 

Vögel dar. Streng geschützte Arten und Brutvogelarten der Roten Liste Baden-Württemberg, 

sind auszuschließen. 

Artenschutzrelevante Störwirkungen auf angrenzende Bereiche (außerhalb des Plangebie-

tes), z. B. durch Beleuchtung oder Lärm, sind durch die geplante Neubebauung nicht zu er-

warten. 

Für Vögel kann eine Verletzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 

BNatSchG ausgeschlossen werden. 

 

 

3.3 Reptilien 

Eidechsenvorkommen sind in der südlich angrenzenden freien Landschaft zu vermuten, im 

Plangebiet aufgrund des Flächenzustands mit verdichtetem Boden und der Nutzung jedoch 

auszuschließen. Zudem besteht ein hohes Prädationsrisiko durch Hauskatzen. 

Bei der gezielten Nachsuche am 28.06. und 05.08.21 wurden keine Eidechsen beobachtet. 
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Das Eidechsen während der Bauarbeiten in das Baufeld einwandern und dort einem erhöh-

ten Tötungsrisiko ausgesetzt sind, ist aktuell nicht zu befürchten. 

Möglicherweise entwickeln sich die Flächen zu einer Eidechsen-Habitatfläche, sollten sie 

nicht zeitnah bebaut werden und länger brach liegen. Eine Zuwanderung ist aus der südlich 

angrenzenden freien Landschaft möglich und kann bereits kurzfristig erfolgen, sobald ein 

Vegetationsaufwuchs einsetzt. Falls die Bebauung nicht zeitnah realisiert wird, ist das Flst.Nr. 

1468/3 zur Vermeidung einer Artenansiedlung bis zur Bebauung entweder weiterhin vegeta-

tionsarm zu halten oder es ist ein Schutzzaun (Reptiliensperrzaun) zu errichten, der verhin-

dert, dass Tiere einwandern. 

 

 

 

4 Fazit 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sind keine besonderen artenschutzrechtlichen 

Konflikte zu erwarten. Weitere artenschutzrechtliche Untersuchungen sind nicht erforderlich. 

Nach fachgutachterlicher Einschätzung werden weder bei streng geschützten Arten des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie noch bei europäischen Vogelarten Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 BNatSchG berührt. 

Gemäß § 21a NatSchG sind Gartenanlagen insektenfreundlich zu gestalten und Gartenflä-

chen vorwiegend zu begrünen. Schottergärten sind nicht zulässig. Gartenflächen sollen fer-

ner wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden. 

 

 

Altlußheim, den 19.04.2023 

 

Thomas Senn 
Dipl.-Ing., Landschaftsplaner 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 
 

Der Gewerbebetrieb „Bosch Car Service“ in der Bühlertalstraße 102, Ecke Riedboschweg in Bühl-

Altschweier, möchte sich erweitern. Aufgrund der neuen Entwicklungen im Bereich der E-Mobilität 

und der Wettbewerbsfähigkeit ist der Betrieb angehalten, sich an die neuen Rahmenbedingungen 

anzupassen und sein Service-Angebot entsprechend zu erweitern und auszubauen. Dafür benö-

tigt er eine Erweiterung seines bestehenden Werkstattgebäude, mit der er im östlich angrenzen-

den Landschaftsschutzgebiet „Bühlertal“ (LSG) liegt. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Grautenbach-Riedbosch, 3. Änderung und Ergänzung“ 

möchte die Stadt Bühl die Voraussetzungen für diese Betriebserweiterung schaffen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist ca. 4.695 m² groß, davon liegt eine ca. 1.346 m² 

große Teilfläche im Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Bühlertal“ (Schutzgebiet-Nr. 2.16.035, VO 

des LRA Rastatt vom 28.10.2002). 

Bauliche Anlagen in diesem LSG sind grundsätzlich erlaubnispflichtig (§ 5 der Rechtsverordnung) 

und dürfen (§ 4 i.V.m. § 5 Abs. 3 der Rechtsverordnung): 

1. dem besonderen Schutzzweck der VO nicht (mehr als unwesentlich) zuwiderlaufen und 

2. den Charakter des Gebietes nicht verändern. 

Eine Befreiung kann erteilt werden, wenn sie aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-

resses zur Verwirklichung des Vorhabens erforderlich ist (§ 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG). 

Die Möglichkeit einer solchen Befreiung wurde mit der Naturschutzbehörde vorabgestimmt. Dazu 

wurde eine Tischvorlage mit Varianten erstellt. Die Naturschutzbehörde kann eine objektive Be-

freiungslage in Aussicht stellen, wenn die eingriffsgeringste Planvariante 4 realisiert wird und der 

Eingriff in das LSG ausgeglichen wird. 

Die Stadt Bühl stellt hiermit einen Antrag auf Befreiung von den Schutzgebietsvorschriften nach 

§ 8 der LSG-VO in Verbindung mit § 54 Abs. 1 NatSchG und § 67 Abs. 1 BNatSchG und begrün-

det diesen Antrag wie folgt. 

Wesentliche Grundlagen der folgenden Betrachtungen sind der Umweltbericht und der Fachbei-

trag Artenschutz zum Bebauungsplan „Grautenbach-Riedbosch“, 3. Änderung und Ergänzung“ 

sowie das Schreiben des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Würt-

temberg zu Befreiungen für Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten vom 17.05.2013. 

 

HINWEIS 

Als maßgebliche Landschaftsschutzgebietsabgrenzung werden die LSG-Grenzen gemäß den 

Detailkarten der LSG-VO im Maßstab 1:5000 des Landratsamtes Rastatt zugrunde gelegt, wie 

sie in den nachstehenden Abbildungen und Karten dargestellt sind und der Stadt Bühl vorliegen. 

Diese Grenzen entsprechen der Überprüfung der LSG-Grenzen im Rahmen der FNP-

Fortschreibung der Stadt Bühl. Im Daten- und Kartendienst der LUBW ist teilweise eine abwei-

chende und fehlerhafte Darstellung enthalten. 
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2 Flächen- und Vorhabenbeschreibung 

2.1 Lage im Raum 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der Bühlertalstraße 102, Ecke Riedboschweg 

in Bühl-Altschweier. Das ca. 4.695 m² große Plangebiet umfasst ca. 3.282 m² Mischgebietsfläche, 

ca. 534 m² Verkehrsfläche und ca. 879 m² Grünfläche. 

Die überplante LSG-Fläche ist ca. 1.346 m² groß, davon werden ca. 467 m² als Mischgebiet aus-

gewiesen (= 35 %) und ca. 879 m² als Grünfläche (= 65 %). Betroffen sind die Flurstücke 1468/3 

und 1468/7. 

 

 

Abb. 1 Übersichtskarte zur räumlichen Lage des Vorhabens im LSG    (grün = LSG-Fläche) 
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Abb. 2 Überschneidungsbereich zwischen LSG und Bebauungsplan 

 

 

2.2 Aktuelle Flächennutzung 

Der Überschneidungsbereich des Bebauungsplans mit dem LSG wird derzeit wie folgt genutzt. 

Acker (Blumenfeld) 1.272 m² 

Werkstattgebäude 46 m² 

versiegeltes Betriebsgelände 28 m² 

 1.346 m² 

 

Es handelt sich zu 95 % um eine ehemalige Ackerfläche, die zuletzt als Feld für „Blumen zum 

Selberschneiden“ genutzt wurde. Die arten- und naturschutzfachliche Bedeutung der betroffenen 

Fläche und der Landschaftsbildwert sind gering.  

Die Westseite von Flst.Nr. 1468/3 grenzt direkt an den bestehenden Gewerbebetrieb „Bosch Car 

Service“ auf Flst.Nr. 1468/7 innerhalb des Geltungsbereiches des bestehenden Bebauungspla-

nes „Grautenbach-Riedbosch“ an. Ebenso grenzt die Nordseite an den bestehenden Bebauungs-

plan mit der Wohnbebauung am Riedboschweg an. Die Südseite wird vom Schillenbühnweg be-

grenzt, der an die freie Landschaft innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Bühlertal“ an-

schließt. Die an die Ostseite angrenzenden Grundstücke befinden sich ebenfalls im Landschafts-

schutzgebiet. 

 

     = Überschneidung mit LSG 
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Abb. 3 Flächennutzungen und Biotoptypen im Plangebiet 

 

 

Abb. 4 Blick auf das Plangebiet von Süden 

 

 

2.3 Geplante Flächennutzung 

Gemäß Bebauungsplan bzw. Grünordnungsplan werden auf Grundlage der Planvariante 4 für 

den Überschneidungsbereich folgende Nutzungen festgesetzt.  

Mischgebietsfläche 467 m² 

Grünfläche 879 m² 

 1.346 m² 

 

Die Grünfläche wird als Fettwiese angelegt, auf der 8 Laubbaumhochstämme gepflanzt werden. 

Sie darf zur freien Landschaft hin (Süd- und Ostseite) nicht eingefriedet werden. 
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Die beiden Garagen südlich des bestehenden Werkstattgebäudes werden abgebrochen. Etwa 

6 m² dieser insgesamt 49 m² großen Abbruch- und Entsiegelungsfläche liegt als künftige Wiesen-

fläche im LSG. 

 

 

Abb. 5 Gestaltung gemäß Grünordnungsplan 

 

 

 

2.4 Standortalternativen 

Aus Sicht der städtischen Wirtschaftsförderung ist es wichtig, dass der Bosch-Dienst sich an sei-

nem langjährig gewachsenen Standort erweitern kann.  

Es gibt keine Standortalternativen und eine Umsiedlung des Betriebs in ein Gewerbegebiet ist 

nach städtischer Prüfung nicht möglich. In Bühl stehen keine gewerblichen Flächen mehr zur 

Verfügung, die dem Betrieb als Standortalternative angeboten werden könnten.  

Der Betrieb ist daher angehalten, an seinem jetzigen, bereits vorbelasteten Standort zu bleiben 

und sich dort geringfügig zu erweitern.  
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3 Befreiungsvoraussetzungen 
 

Eine Befreiung von den Verboten der Schutzgebietsverordnung ist auf der Grundlage des § 67 

BNatSchG Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG in Einzelfällen unter folgenden Voraussetzungen mög-

lich: 

• atypischer, singulärer Einzelfall 

• geringer Umfang der Beeinträchtigung 

• Erhalt der Funktionen des Schutzgebietes 

• Vorliegen von Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Diese maßgeblichen Belange werden im Folgenden näher ausgeführt. 

 

3.1 Atypischer, singulärer Einzelfall 

„Eine Atypik ist dann gegeben, wenn ein besonderes, bei der planerischen Abwägung in dieser 

(konkreten) Stärke nicht berücksichtigtes und in dieser Stärke auch nicht abschätzbares Gemein-

interesse eine Art Randkorrektur der planerischen Festsetzung des Verordnungsgebers erfor-

dert.“  

„Das Merkmal singulär (nach der Wortbedeutung: „nur vereinzelt auftretend, selten“ oder „einzig-

artig“) unterstreicht, dass es um Einzelfälle, nicht aber den Regelfall geht.“  

„Atypische, singuläre Fälle können beispielsweise auftreten, wenn das Landschaftsbild im rele-

vanten Bereich weniger schützenswert ist, der von der Planung betroffene Bereich bereits durch 

das Landschaftsbild beeinträchtigende bauliche Anlagen (z.B. Türme, Masten und andere Infra-

strukturanlagen) vorbelastet ist,….oder wenn Anlagen in Randlagen geplant sind.“  

 

Bei dem geplanten Vorhaben liegt ein atypischer singulärer Einzelfall vor.  

Das Vorhaben liegt im Randbereich des LSG. Im Vergleich zur Gesamtgröße des LSG mit über 

5.884 ha werden durch das Vorhaben lediglich 0,13 ha in Anspruch genommen, die zu über 65% 

als Grünfläche erhalten bleiben und durch die Umwandlung in eine Wiese und Laubbaumpflan-

zungen aufgewertet werden. 

Die aktuelle Nutzung als Acker (Blumenfeld), die Versiegelung und die angrenzende vorhandene 

Bebauung wirken als Vorbelastung. 

Ein „Aufweichen“ des Schutzzweckes durch die Summationswirkung mehrerer Befreiungen für 

vergleichbare Vorhaben ist nicht zu befürchten. 

Bei der Ausweisung des Landschaftsschutzgebiets konnte die notwendige Betriebserweiterung 

nicht vorhergesehen und in der Verordnung berücksichtigt werden. 

Diese naturschutzrechtlichen Eingriffe werden durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen ausge-

glichen, siehe hierzu Kap. 3.2 und den Umweltbericht zum Bebauungsplan. 

Bei der beantragten Befreiung sind: 

− die randliche Lage des Vorhabens, 

− die vorhandenen Vorbelastungen, 

− das Gemeininteresse 

− die alternativlose Lage 
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− die Ausgleichbarkeit der Eingriffe in den Naturhaushalt 

unter Würdigung der Größe des LSG und des Umfanges des geplanten Bauvorhabens angemes-

sen zu berücksichtigen. 

 

 

3.2 Umfang der Beeinträchtigung und Ausgleich des Eingriffs 

Im Wege der Befreiung dürfen keine „großflächigen Bereiche des Landschaftsschutzgebietes den 

Festsetzungen der Landschaftsschutzgebietsverordnung entzogen werden“.  

Im vorliegenden Fall wird kein großflächiger Bereich innerhalb des LSG in Anspruch genommen. 

Es handelt es sich um eine Fläche von 1.346 m², die sich innerhalb des LSG befindet. Dies ent-

spricht einem Anteil von 0,0021 % des 5.884 ha großen Landschaftsschutzgebiets. 

Der Vorhabensbereich innerhalb des LSG wird landschaftsgerecht gestaltet und weist nur einen 

untergeordneten baulichen Anteil auf (35 %). 

Aufgrund der Lage des Überschneidungsbereiches am äußeren Randbereich des LSG und auf-

grund der geringen Gesamtfläche von lediglich 1.346 m², wird der zu erwartende Eingriff im Sinne 

des Landschaftsschutzes als unerheblich eingestuft. 

Aufgrund des geringen Flächenverbrauchs kann ausgeschlossen werden, dass großflächige Be-

reiche des Landschaftsschutzgebiets den Festsetzungen entzogen werden. 

Die arten- und naturschutzfachliche Bedeutung der betroffenen Fläche sowie der Landschafts-

bildwert und der Erholungswert sind gering. Es handelt sich um eine gehölzfreie Ackerfläche (Blu-

menfeld). 

Das Landschaftsbild ist monoton und wenig attraktiv, die Überformung der charakteristischen Na-

turlandschaft durch die bestehende Bebauung ist stark fortgeschritten. Im Hinblick auf die Eigen-

schaftsmerkmale Strukturreichtum, Naturnähe und Naturraum-Charakteristisch stellt das Gebiet 

einen geringwertigen Bereich dar. Die LUBW hat eine landesweite Ermittlung der Landschafts-

bildqualität durch die Universität Stuttgart erarbeiten lassen. Die Modellrechnung wurde auf der 

Grundlage einer Bildbeurteilung baden-württembergischer Landschaften erstellt. Danach liegt im 

Plangebiet ein Landschaftsbildwert von 41 vor, der eine geringe Wertstufe anzeigt.  

 

 

                                                
1 Wertebereich: stufenlos von 0 (sehr niedrige Landschaftsbildqualität) bis 10 (sehr hohe Landschaftsbildqualität) 
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Rund 65% der überplanten Fläche bleiben Grünfläche, die ökologisch aufgewertet wird. Der Ein-

griff wird innerhalb der beanspruchten LSG-Fläche ausgeglichen, indem Ackerfläche in Wiese 

umgewandelt wird und 8 Laubbaumhochstämme gepflanzt werden (siehe Abb. 5). Dadurch wird 

das Landschaftsbild aufgewertet und die geplante Bebauung eingegrünt. Darüber hinaus erhält 

das neue Werkstattgebäude eine Dachbegrünung. 

Zusätzlich werden als Ausgleichsmaßnahme für den LSG-Eingriff die beiden Garagen südlich 

des bestehenden Werkstattgebäudes abgebrochen. Etwa 6 m² dieser insgesamt 49 m² großen 

Abbruch- und Entsiegelungsfläche liegt als künftige Wiesenfläche im LSG.  

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan wird eine naturschutzrechtliche Eingriffs-Ausgleichs-Bi-

lanzierung des Plangebietes nach Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) durchgeführt, die einen rech-

nerischen Kompensationsüberschuss in Höhe von 13.336 Ökopunkten ergibt. Dieser Kompensa-

tionsüberschuss ist als Ausgleich für den Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet zu betrachten 

und nicht anderweitig verwendbar. 

Aus ökologischer Sicht werden insgesamt eine Aufwertung und Verbesserung erzielt. 

 

 

3.3 Funktionen des Schutzgebiets 

Die Überplanung darf nicht zu (teilweiser) Funktionslosigkeit des Schutzgebietes führen. Der-

Schutzzweck des LSG „Bühlertal“ ist wie folgt beschrieben (Auszug aus der Rechtsverordnung): 

§ 3 Schutzzweck  

Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist: 

1. die durch ihr Relief und ihr typisches Nutzungsmosaik aus Weinbau, Grünlandwirtschaft, Obst-

bau, kleinflächigem Getreide- und Hackfruchtanbau, Beerenobstbau, Gartenbau, Forstwirtschaft 

und der landschaftsgebundenen Streusiedlungsweise abwechslungsreich gegliederte Kulturland-

schaft am Westabfall des Schwarzwaldes in ihrer Harmonie zu erhalten, 

2. eine weitere Zersiedelung der Landschaft zu verhindern; neu entstehende Siedlungsteile an 

das bestehende Siedlungs- und Landschaftsbild anzupassen und die vorhandene Zinkenstruktur 

an den Ortsrändern zu erhalten, 

3. die Klima-, Boden-, und Erosionsschutzfunktion zu sichern, durch die Offenhaltung von Tälern 

und Klingen als Luftaustauschbahnen, durch die Verhinderung der Beseitigung von Grünflächen 

und Grünbeständen und großflächiger Versiegelung der Bodenoberfläche usw. einer negativen 

Beeinflussung des Kleinklimas vorzubeugen, die Lebensstätten für die freilebende Tier- und 

Pflanzenwelt durch die Pflege der Kulturlandschaft, durch die Erhaltung von Trockenmauern und 

Terrassen und von Streuobstbeständen zu erhalten und zu fördern und die für die Landschaft 

des Bühlertales typische Vielfalt von Kleinbiotopen, wie z.B. Quellen und Quellmulden, Feucht-

wiesen, Waldränder, Kastanienhaine, Obstanlagen, unverbaute Bachläufe u.a., zu sichern, 

5. die Lebensräume für Tiere und Pflanzen durch Pflege und nachhaltige Nutzung sowie durch 

den Schutz vor Bebauung und Zerschneidung zu erhalten und zu verbessern, 

6. die Vernetzung der freien Landschaftsteile zu erhalten oder wieder herzustellen als Lebens-

raum für Pflanzen und Tiere sowie als Raum für die Nah- und Ferienerholung der Bevölkerung, 
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7. den Erholungswert der Landschaft durch Schutz und Pflege des Landschaftsbildes, und durch 

die Erhaltung des Abwechslungsreichtums der Landschaft und des durch Wege gut erschlosse-

nen Waldanteils, mit seinen zahlreichen Aussichtsmöglichkeiten und seinen Biotopkomplexen in 

ihrer räumlichen Struktur und spezifischen Ausbildung zu bewahren und zu verbessern und die 

Erlebbarkeit typischer Landschaftselemente wie Felsbildungen, Einzelbäume, Talauen, Bach-

läufe mit Ufergehölzen u.a., zu ermöglichen, 

8. den öffentlichen Zugang zu Aussichtspunkten und Aussichtsstrecken zu gewährleisten, eine 

Verbauung dieser Aussichtspunkte und Aussichtsstrecken zu vermeiden und die Aussicht selbst 

von den Naturgenuss schädigenden Anlagen und Einrichtungen freizuhalten. 

 

§ 4 Verbote 

In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes 

verändern oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere, wenn dadurch 

1. der Naturhaushalt geschädigt wird; 

2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört wird; 

3. eine im Sinne des § 3 geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert wird; 

4. das Landschaftsbild nachhaltig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf an-

dere Weise beeinträchtigt wird; 

5. der Naturgenuß oder der besondere Erholungswert der Landschaft beeinträchtigt wird. 

 

Das durch den vorhandenen Gewerbebetrieb und die Wohnbebauung am Riedboschweg ge-

prägte Landschaftsbild im betroffenen LSG-Teilbereich wird durch die relativ kleinflächige Flä-

cheninanspruchnahme nur geringfügig beeinflusst und nicht grundsätzlich verändert. 

Wertvolle Biotope oder Lebensräume sind nicht betroffen. Artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände nach § 44 BNatSchG können ausgeschlossen werden. Das typische Landschaftsbild und 

seine Erholungsfunktion werden nicht beeinträchtigt. Negative Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild des LSG, dessen Vielfalt, Eigenart und Schönheit sind nicht zu erwarten.  

Das LSG ist nicht in einem zentralen oder für das Landschaftsbild charakteristischen Bereich 

betroffen. Zudem liegt die Flächeninanspruchnahme in Randlage in einem weniger schutzwürdi-

gen Bereich. 

Eine die Schutzzwecke des LSG überprägende und entwertende Wirkung des Vorhabens ist ins-

gesamt nicht gegeben. 

Die Befreiung führt nicht dazu, dass die LSG-VO durch die vorgesehenen Veränderungen des 

Schutzgebietes (teilweise) funktionslos wird. Der Bestand der VO wird nicht berührt. 

 

 

3.4 Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Nach der Rechtsprechung setzt die Befreiung aus Gründen des überwiegenden öffentlichen In-

teresses (§ 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG) einen vom Verordnungsgeber nicht vorausgese-

henen und deshalb atypischen, singulären Fall voraus. Ist diesem Erfordernis genügt, bedarf es 

zusätzlich einer Abwägungsentscheidung im Einzelfall, bei der die Gründe des öffentlichen 
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Interesses, die für das Vorhaben sprechen, die mit der Verordnung verfolgten gegenläufigen Be-

lange überwiegen müssen. 

Das öffentliche Interesse für die naturschutzrechtliche Befreiung, kann im Wesentlichen darauf 

gestützt werden, dass die Betriebserweiterung der Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur 

und dem Erhalt von Arbeitsplätzen dient. Gleichzeitig ist die Betriebserweiterung am geplanten 

Standort politischer Wille der Stadt Bühl. 

Das öffentliche Interesse an der Umsetzung der geplanten Betriebserweiterung ist hoch, ein öf-

fentliches Interesse sozialer und wirtschaftlicher Art i.S.d. § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG liegt 

vor. 

 

 
 

4 Zusammenfassende Abwägung 
 

Die Befreiung nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfordert eine Abwägung des öffentlichen Inte-

resses am Natur- und Landschaftsschutz mit dem öffentlichen Interesse der Förderung der regi-

onalen Wirtschaftsstruktur und dem Erhalt von Arbeitsplätzen. 

Überwiegende Gemeinwohlbelange liegen vor, wenn es zur Wahrnehmung des öffentlichen In-

teresses geboten ist, das Vorhaben an der vorgesehenen Stelle zu verwirklichen. 

In einer zusammenfassenden Betrachtung erfüllt der Bebauungsplan „Grautenbach-Riedbosch, 

3. Änderung und Ergänzung“ die genannten Voraussetzungen für eine Befreiung nach § 67 Abs. 

1 Nr. 1 BNatSchG aus folgenden Gründen: 

• Der überplante Bereich befindet sich am äußersten Rand des LSG. Das LSG ist nicht in einem 

zentralen oder für das Landschaftsbild charakteristischen Bereich betroffen. 

• Der Umfang der Flächeninanspruchnahme ist im Vergleich zur Größe des LSG marginal. 

• 65% der überplanten Fläche bleiben Grünfläche, die ökologisch aufgewertet wird. 

• Die naturschutzrechtliche Eingriffserheblichkeit ist gering und die Eingriffe werden innerhalb 

der betroffenen LSG-Fläche ausgeglichen. 

• Es bestehen Vorbelastungen. 

• Für die Betriebserweiterung gibt es keine Standortalternativen. 

• Das öffentliche Interesse ist hoch. 
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